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Der vorliegende Report befasst sich mit den rechtlichen und politischen Dimensionen deutscher Rüs-
tungsexporte nach Israel seit dem 7. Oktober 2023. Hintergrund der Analyse sind schwerwiegende 
Völkerrechtsverstöße israelischer Streitkräfte sowie mutmaßliche Völkerstraftaten von Mitgliedern 
der israelischen Regierung im Zuge der Gewaltanwendung in Palästina und der weiteren Region. Lei-
tend für die Ausführungen sind drei Fragen, die sich in Bezug auf die Lieferung von Kriegswaffen und 
anderen Rüstungsgütern stellen:

	– Wie haben sich die Bewilligung von Exportlizenzen und tatsächlichen Ausfuhren von Rüstungs-
gütern nach Israel und der deutsche politische Diskurs über Waffenexporte seit dem 7. Oktober 
2023 entwickelt?

	– Wie ist diese fortgesetzte Unterstützung von Israel mit Rüstungsgütern juristisch nach deut-
schem Recht und Völkerrecht zu beurteilen? 

	– Wie sind die Entwicklungen im Exportverhalten politisch einzuordnen?

Der Report enthält folgende zentrale Ergebnisse: Es gibt deutliche Anzeichen für zahlreiche, tiefgrei-
fende Völkerrechtsverstöße durch Israel, insbesondere gegen das Humanitäre Völkerrecht (HVR). 
Insgesamt besteht in Palästina, aber auch in Syrien und dem Libanon ein überragendes Risiko für 
Völkerrechtsverstöße durch Israel in der fortgesetzten Gewaltanwendung. Die israelischen Angriffe 
auf Iran im Juni 2025 und auf Katar im September 2025 zeigen, dass auch darüber hinaus mit wei-
teren völkerrechtswidrigen Akten der Regierung Netanjahu zu rechnen ist. Weiterhin mehren sich die 
Anzeichen, dass Israel einen Völkermord an den Palästinenser:innen in Gaza begeht. Aufgrund der 
einschlägigen völkerrechtlichen Vorschriften des Arms Trade Treaty (ATT), der UN-Charta, des HVR, 
des internationalen Menschenrechts und der Genozid-Konvention dürfen daher keine Waffen expor-
tiert werden, die zur israelischen Gewaltanwendung in diesen Gebieten beitragen. 

Die Exportpraxis zeigt jedoch, dass eine weitreichende Beschränkung in der Bewilligung von Rüs-
tungsexporten nach Israel ausgeblieben ist – bis zum August 2025, als Kanzler Merz erklärte, „die 
Bundesregierung [genehmige] bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern, die im Gazast-
reifen zum Einsatz kommen können“ (Bundesregierung 2025). In der Folge kam es im dritten Quartal 
2025 zu einem Rückgang der Bewilligungen von Rüstungsexporten. Bereits zuvor gab es seit Oktober 
2023 schon einige Änderungen in der Bewilligungspraxis, darunter insbesondere einen Exportstopp 
von Kriegswaffen seit März 2024. Alle Anpassungen folgten aber dem Prinzip too little too late und 
blieben in weiten Teilen der Öffentlichkeit unbemerkt. Im Oktober 2025 wird seitens der Politik be-
reits über eine Rücknahme der Exportbeschränkungen aus dem Sommer gesprochen. Diese wäre 
allerdings deutlich verfrüht und im Hinblick auf die weitere Konflikttransformation sogar schädlich. 

Der Report kommt zu drei zentralen Ergebnissen. Erstens sind Rüstungsexporte grundsätz-
lich von einer großen Intransparenz geprägt. Diese wurde im Falle Israels jedoch durch zusätzliche 
Schwärzungen von Exportzahlen, der Verschleierung der Exportpraxis durch Regierungsmitglieder 
sowie einer Rhetorik der unverbrüchlichen Unterstützung Israels erhöht. Eine parlamentarische und 
breitere öffentliche Kontrolle der Lieferung von Exportgütern wurde damit erheblich erschwert. Darü-
ber hinaus ist die Intransparenz eine wesentliche Hürde für das Erwirken von vorbeugendem Rechts-
schutz vor deutschen Gerichten. 

Zusammenfassung



Zweitens schädigte die vordergründig ungebrochene Linie der Bundesregierung und die Fortset-
zung von Rüstungsexporten nachhaltig das Ansehen der Bundesrepublik in der Region und bei an-
deren globalen Partner:innen. Weil die völkerrechtlichen Verstöße Israels so schwerwiegend sind, 
wird Deutschland als einer der wenigen verbleibenden Unterstützer der Regierung nicht länger als 
glaubwürdiger Vertreter von Völker- und Menschenrechten angesehen. Entsprechend schwierig wird 
es, global Alliierte für andere zentrale Felder deutscher Außenpolitik zu gewinnen, etwa im Hinblick 
auf den russischen Krieg in der Ukraine und Fragen europäischer Sicherheit.

Drittens sind fortgesetzte Waffenlieferungen kein effektives Mittel zur Umsetzung der – von 
Deutschland unterstützten – offiziellen israelischen Kriegsziele einer Zerschlagung von Hamas und 
bis vor Kurzem auch einer Befreiung der in Gaza verbleibenden entführten Zivilpersonen und Militär-
angehörigen. Ein Akteur wie Hamas kann mit militärischen Mitteln nicht beseitigt werden. Auch die 
Befreiung von entführten Zivilpersonen und Militärangehörigen, mit der Israel sein Vorgehen und die 
Bundesregierung dessen Unterstützung begründeten, gelang nicht durch fortgesetzte Gewaltanwen-
dung, sondern wurde jeweils durch Verhandlungen erzielt.  

Die Bundesregierung verfolgt mit den Waffenlieferungen zudem erklärtermaßen das Ziel, Israels 
Sicherheit zu erhöhen. Dabei ist nicht nur zweifelhaft, dass das durch deutsche Rüstungsexporte 
unterstützte militärische Vorgehen Israels kurzfristig, geschweige denn mittel- und langfristig einen 
staatlichen Sicherheitsgewinn erzielt hat. Die von Israel vorangetriebene regionale Eskalation von 
Gewalt trug zudem zu größerer Unsicherheit in allen Gesellschaften der Region inklusive der israeli-
schen bei. Besonders betroffen ist die Sicherheit der Palästinenser:innen, die im deutschen Diskurs 
weitgehend unberücksichtigt bleibt – abgesehen von sporadischen Episoden, die gelegentliche Bil-
der verhungernder Kinder auch in den deutschen Medien ausgelöst haben. 

Der Report schließt mit Empfehlungen für die Bundesregierung. Gerade weil die fortgesetzte Un-
terstützung Israels mit Rüstungsgütern eine gewichtige symbolische Dimension hat, empfiehlt er ein 
generelles Embargo für Rüstungsgüter. Dieses sollte auch vor dem Hintergrund des noch brüchigen 
Waffenstillstandes aufrecht erhalten bleiben, bis die Beendigung völkerrechtswidriger Verhaltens-
weisen durch Israel sichergestellt ist. Darüber hinaus sollten weitere übliche Maßnahmen im Um-
gang mit wiederholt schwer völkerrechtsbrüchigen Staaten auch im Falle Israels diskutiert werden. 
Ziel dieser Maßnahmen muss es sein, auf die Beendigung aller völker- und menschenrechtswidrigen 
Handlungen im laufenden bewaffneten Konflikt sowie der illegalen Besatzung hinzuwirken. 

Stand: 20. Oktober 2025
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1. Einleitung: Deutsche Rüstungsexporte nach Israel:  
	Ei ne zentrale Streitfrage mit dünner wissenschaftlicher 		
	F undierung1

Die deutsche Bundesregierung steht im eigenen Land und international für ihre scheinbar bedingungs-
lose Unterstützung Israels zunehmend in der Kritik und auch unter europäischen Partnerstaaten zuse-
hends isoliert da. Insbesondere sorgt die fortgesetzte Bewilligung von Exportlizenzen für Rüstungs-
güter und deren Ausfuhr angesichts der israelischen Massengewalt gegen Zivilist:innen in Gaza und 
wiederholten Völkerrechtsverstößen für Empörung. Umgekehrt argumentieren Vertreter:innen der Bun-
desregierung, aber auch der Opposition regelmäßig, deutsche Rüstungsexporte seien ein Garant der 
Sicherheit Israels und damit eine Notwendigkeit deutscher Staatsräson. Gerade weil andere Staaten 
Israel den Rücken kehrten, müsse Deutschland seiner besonderen historischen Verantwortung auch 
materiell gerecht werden.

Die Debatte ist von Emotionalität und Polarisierung geprägt. Sie wird bisher auch auf einem dünnen 
empirischen und wissenschaftlichen Fundament geführt. Zwar stellt das Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI) regelmäßig Daten und Berichte zu globalen Rüstungsexporten zur Verfügung. 
Diese umfassen aber nur bestimmte Typen von Waffen(systemen) und beziehen sich ausschließlich 
auf tatsächlich erfolgte Ausfuhren, nicht jedoch auf Bewilligungen künftiger Rüstungsexporte. Darüber 
hinaus sind in Bezug auf deutsche Rüstungsexporte nach Israel vier zentrale Publikationen erschienen, 
die in diesem Report als Vorarbeiten dienen (Forensis 2024; GKKE 2024; Rohde 2024; Pfeifer/Gold-
mann 2025). Die vorliegende Studie stellt demgegenüber eine Aktualisierung und Verbreiterung der Da-
tenbasis und weiterreichende Kontextualisierung der deutschen Rüstungspolitik gegenüber Israel dar.

Der Report verbindet erstmalig eine konfliktanalytische und politikwissenschaftliche mit einer rechts-
wissenschaftlichen Perspektive. Er stützt sich auf eine Vielfalt an Datenmaterial aus unterschiedlichen 
Quellen für die Jahre 2023–2025, das in dieser Form erstmalig zusammengeführt wird. Darunter befin-
den sich, erstens, öffentlich verfügbare Daten zu bewilligten Exportlizenzen und tatsächlich erfolgten 
Ausfuhren von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern zwischen dem vierten Quartal 2023 und 
dem dritten Quartal 2025. Analysiert werden von der Bundesregierung veröffentlichte Informationen in 
Form von Berichten und Pressemitteilungen, Antworten auf mündliche und schriftliche Fragen sowie 
kleine Anfragen im Bundestag, deutsche und internationale Presseberichterstattung, israelische Im-
portdaten und Daten des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Zweitens verbinden 
wir dies mit einer Untersuchung wichtiger Rechtsprechungen und Vertragstexte, die für die Frage nach 
deutschen Waffenlieferungen an Israel relevant sind. Drittens nutzen wir Konfliktdaten von Armed Con-
flict Location & Event Data (ACLED), Daten zu Raketenalarm in Israel und Umfragedaten unterschied-
licher Quellen sowie auf ihnen basierende Analysen des Konfliktverlaufes bzw. der Entwicklung der 
öffentlichen Meinung und des internationalen Blicks auf Deutschland.

Im Folgenden nehmen wir zunächst eine konfliktanalytische Einordnung und völkerrechtliche Be-
wertung der Lage in Gaza und der breiteren Region vor (2). Im nächsten Schritt führen wir in grund-

1		 Den Anhang zu diesem Report finden Sie unter folgendem Link: https://www.prif.org/anhang-zu-report-2025/04.

https://www.prif.org/anhang-zu-report-2025/04
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legende Unterscheidungen in Bezug auf Rüstungsexporte im deutschen Kontext ein (3). Dies dient 
im Weiteren dem besseren Verständnis von Veränderungen in der Bewilligungs- und Exportpraxis 
gegenüber Israel, wie sie sich seit dem 7. Oktober 2023 vollzogen haben (4). Die rechtlichen und po-
litischen Konsequenzen dieser Entwicklungen diskutieren wir im darauffolgenden Abschnitt (5). Im 
Schlussteil formulieren wir Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung (6).

2. Grundlegende Einordnung des Konfliktes und  
	d es deutschen Verhaltens

2.1 GRUNDLEGENDE AUSSENPOLITISCHE UND KONFLIKTANALYTISCHE EINORDNUNG

Die terroristischen Angriffe und Guerrilla-Aktionen von Hamas und anderen militanten Gruppen aus Gaza 
auf Zivilist:innen in Israel bzw. Angehörige israelischer Sicherheitskräfte am 7.10.2023 sind der Beginn 
einer dramatischen Eskalation eines bereits seit Jahrzehnten währenden asymmetrischen Konflikts auf 
dem Gebiet des historischen Mandatsgebiets Palästina. Während die illegale Besatzung palästinensi-
scher Gebiete durch Israel von struktureller Gewalt und immer wieder auch direkter, einseitiger Gewalt-
anwendung geprägt ist, eskaliert der Konflikt regelmäßig in Gestalt bewaffneter Konflikte bis hin zu Krie-
gen, d.h. Episoden der systematischen, wechselseitigen Anwendung von Gewalt durch mindestens zwei 
Konfliktparteien, bei denen 1.000 oder mehr im Kampf Getötete pro Jahr zu verzeichnen sind.2 

Auch das Gewaltgeschehen seit Oktober 2023 umfasst mehrere hochasymmetrische bewaffnete 
Konflikte bzw. Kriege. Sie vollziehen sich in Form von Kampfhandlungen zwischen dem israelischen Mi-
litär einerseits und nicht-staatlichen bewaffneten Gruppen wie Hamas, Hisbollah und den Huthis3 oder 
dem Militär dritter Staaten wie Syrien oder Iran andererseits (Pfeifer 2024). In Gaza gibt es aus Sicht der 
Konfliktforschung ein – wenn auch höchst asymmetrisches – Kriegsgeschehen, zumindest bis zur brü-
chigen Waffenruhe im Oktober 2025.4 Jenseits dieses wechselseitigen Gewaltaustrags wendet Israel in 
Palästina aber auch Massengewalt gegen Zivilpersonen und zivile Infrastruktur an.5 Das bedeutet, dass 
das beobachtbare Konfliktgeschehen sowohl durch beidseitige Kampfhandlungen zwischen Konflikt-
parteien als auch einseitige Gewaltausübung gegen die Bevölkerung geprägt ist.

2	  	So weit nicht anders angegeben, folgen wir den Definitionen des Uppsala Conflict Data Program (UCDP), siehe https://
www.uu.se/en/department/peace-and-conflict-research/research/ucdp/ucdp-definitions. In der Konfliktforschung ist 
es üblich, je nach Intensität der Gewalt von bewaffnetem Konflikt (ab 25 in Militärhandlungen Getöteten pro Kon-
fliktjahr) oder von Krieg (ab 1.000 in Militärhandlungen Getöteten pro Konfliktjahr) zu sprechen. Im Völkerrecht wird 
dagegen ausschließlich von bewaffnetem Konflikt gesprochen.

3	  	Weil sie bereits seit einigen Jahren de facto Kontrolle im Jemen übernommen haben, werden die Huthis in UCDP-
Daten inzwischen als Regierung und damit als staatlicher Akteur codiert.

4	  	Siehe dazu die stetig aktualisierten Daten des Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) Projektes, https://acled-
data.com/gaza-monitor/#data. 

5	  	Siehe die UCDP Definition von „one-sided violence”, https://www.uu.se/en/department/peace-and-conflict-research/
research/ucdp/ucdp-definitions. 

https://www.uu.se/en/department/peace-and-conflict-research/research/ucdp/ucdp-definitions
https://www.uu.se/en/department/peace-and-conflict-research/research/ucdp/ucdp-definitions
https://acleddata.com/gaza-monitor/
https://acleddata.com/gaza-monitor/
https://www.uu.se/en/department/peace-and-conflict-research/research/ucdp/ucdp-definitions
https://www.uu.se/en/department/peace-and-conflict-research/research/ucdp/ucdp-definitions
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Letztere Art der Gewalt wirft für eine wertegebundene Außenpolitik, wie es die bundesrepublikani-
sche Tradition für sich in Anspruch nimmt (Pfeifer 2011), normative Fragen auf: Bis zu welchem Punkt 
kann das Handeln der israelischen Regierung unterstützt werden, ohne dass die Mindestanforderun-
gen an eine demokratische und menschenrechtsorientierte Außenpolitik unterschritten werden? Die-
ser Punkt ist jedenfalls überschritten, wenn der unterstützte Einsatz das Völkerrecht systematisch und 
schwerwiegend bricht, etwa indem Zivilist:innen das direkte Ziel militärischer Gewalteinwirkung werden.

2.2 VÖLKERRECHTLICHER RAHMEN DEUTSCHER RÜSTUNGSEXPORTE

Waffenexportierenden Staaten obliegt es zu verhindern, dass ihre Waffenexporte zu Verletzungen 
des Humanitären Völkerrechts (HVR), der Genozid-Konvention und anderer völkerrechtlicher Pflich-
ten führen. Diese Pflichten beruhen auf verschiedenen völkerrechtlichen Regelwerken. 

Als erstes ist hier der von Deutschland ratifizierte Waffenhandelsvertrag (Arms Trade Treaty, ATT) 
zu nennen. Er enthält in Art. 6 ein Verbot für Waffenexporte, die das Völkerrecht verletzen. Dazu zäh-
len Waffenembargos des Sicherheitsrats (Art. 6(1)), Abrüstungsverträge (Art. 6(2)), oder das Wissen, 
dass die fraglichen Waffen zu Verbrechen gegen das Völkerrecht beitragen werden, einschließlich 
schwerer Verstöße gegen das HVR (Art. 6(3)). Sofern es an diesem – häufig schwer nachzuweisen-
den – Wissen fehlt,6 stellt Art. 7(1) ATT eine dynamische Sorgfaltspflicht („due diligence”) auf. Danach 
haben Staaten fortlaufend das Risiko zu prüfen, ob ihre zu exportierenden Waffen den internationalen 
Frieden, das humanitäre Völkerrecht, die Menschenrechte sowie weitere internationale Pflichten des 
exportierenden Staats gefährden können (Casey-Maslen 2016, Rn. 7.27–7.76). 

Zweitens unterliegen Staaten bereits gemäß dem Gemeinsamen Art. 1 der Genfer Konventionen 
der Pflicht, in jeder Lage das HVR selbst zu respektieren und Respekt für das HVR seitens Dritter 
sicherzustellen (Geiß 2015, 130–1). Diese Vorschrift auferlegt nach überwiegender Lesart waffenex-
portierenden Staaten die Pflicht sicherzustellen, dass die an Konfliktparteien gelieferten Waffen nicht 
zu Verletzungen des HVR führen (Milanovic 2024; Brehm 2007). 

Drittens sind Vertragsstaaten der Genozid-Konvention gemäß deren Art. I verpflichtet, die Bege-
hung eines Genozids zu verhindern. Auch diese Pflicht beinhaltet eine Sorgfaltspflicht in Bezug auf 
Drittstaaten, die sich auf Waffenexporte erstreckt (Tams 2023, Rn. 50). 

Viertens sind waffenexportierende Staaten an die von ihnen ratifizierten Menschenrechtsverträ-
ge gebunden. Die Menschenrechte sind auch bei auswärtigem Handeln zu beachten und gelten im 
Kriegsfall weiter. Das gilt insbesondere für die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). 
Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte dürfen die Mitglied-
staaten der EMRK nicht zu Menschenrechtsverletzungen von Drittstaaten beitragen. Dieses Verbot 
umfasst die Auslieferung von Menschen, deren Menschenrechte im Zielstaat gefährdet sind (EGMR 

6	  	Art. 6 Abs. 3 ATT setzt sicheres Wissen oder zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit eines völkerrechtswidrigen 
Einsatzes voraus, ansonsten bliebe kein Anwendungsbereich für Art. 7 ATT (Clapham 2016, Rn. 6.94–6.99).
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1989). Der Ministerrat wendet diese Ratio auch auf die Lieferung von Waren an, die zur Verletzung 
von Menschenrechten beitragen (Ministerkomitee des Europarates 2021).

Im Hinblick auf die Risikobewertung von Waffenexporten enthält das HVR vielfach speziellere 
Regeln. Die Menschenrechte besitzen vor allem für diejenigen Fälle eigenständige Relevanz, auf die 
das HVR nicht anwendbar ist, etwa weil die Rüstungsgüter an private Empfänger gehen. In diesen Si-
tuationen könnte ein exportierender Staat z.B. das Recht auf Leben oder das Verbot unmenschlicher 
Behandlung verletzen, sofern Menschen durch die Waffen zu Schaden kommen. Insofern unterliegen 
exportierende Staaten auch aufgrund der Menschenrechte den bereits oben in Zusammenhang mit 
dem ATT genannten Sorgfaltspflichten (Furtwengler 2021, 188; Lustgarten 2020, 393).

Fünftens dürfen Staaten gemäß Art. 16 der Articles on State Responsibility, die geltendes Ge-
wohnheitsrecht spiegeln, nicht Beihilfe zu den Völkerrechtsverstößen dritter Staaten leisten. Beihilfe 
unterliegt allerdings gegenüber den vorgenannten Vorschriften hohen Voraussetzungen. Nach weit 
verbreiteter Ansicht führen Handlungen, die andere Staaten bei der Verletzung des Völkerrechts un-
terstützen, nur dann zur Verantwortlichkeit des unterstützenden Staats, wenn auch Letzterer den 
fraglichen Völkerrechtsbruch durch den unterstützten Staat beabsichtigt. Dies wird sich im Fall von 
Waffenexporten oft nicht nachweisen lassen (Aust 2011, 237–241; Furger 2013, 213–220). 

Sechstens ergeben sich im Hinblick auf Waffenexporte nach Israel spezifische Sorgfaltspflichten 
aus dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) vom 19. Juli 2024 über die rechtlichen 
Konsequenzen der israelischen Politiken und Praktiken in den besetzten Palästinensischen Gebieten, 
einschließlich Ostjerusalems (Palästina-Gutachten). Laut IGH verstößt Israels Besatzung des gesam-
ten palästinensischen Gebiets, einschließlich Gaza, gegen das Verbot des gewaltsamen Gebietser-
werbs, gegen das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes sowie gegen die Rassen-
diskriminierungskonvention (ICERD). Demnach sind Drittstaaten verpflichtet, durch ihre Beziehungen 
nicht zur Aufrechterhaltung der illegalen Besatzung beizutragen. Dies betrifft sowohl die Lieferung 
von Waffen als auch die militärische Zusammenarbeit (Goldmann 2024). 

Der genaue Umfang der völkerrechtlichen Sorgfaltspflichten hängt jeweils von den in Frage ste-
henden Normen sowie den Umständen des Einzelfalls ab (Geiß 2015, 130–1; Tams 2023, Rn. 46–50). 
Der ATT fordert eine objektive, neutrale Prüfung. Sofern diese zu dem Ergebnis kommt, dass ein 
„überragendes Risiko“ von Rechtsverletzungen besteht, müssen Staaten nach Art. 7(3) ATT von ei-
nem Export absehen. Dabei kommt es entscheidend auf den Zweck und die Bedeutung der jeweils in 
Frage stehenden Rechtsgüter an. Bei drohendem Genozid im Bestimmungsland ist besonders große 
Vorsicht geboten.7 Im Einzelnen handelt es sich jedoch um Risikoentscheidungen, die nicht ohne po-
litische Einschätzungen auskommen (Casey-Maslen 2016, Rn. 7.28). 

7	  	Zu schematisch erscheint ein Ansatz, der ab einem Risiko von mehr als 50% ein Exportverbot annimmt (Furtwengler 
2021, 92).
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2.3 VÖLKERRECHTLICHE LAGEBEWERTUNG

Um seinen Sorgfaltspflichten bei Waffenlieferungen an Israel zu genügen, muss Deutschland somit bei 
seinen Entscheidungen berücksichtigen, dass es Anzeichen für zahlreiche, tiefgreifende Völkerrechts-
verstöße durch Israel gibt. Die Untersuchung konzentriert sich hier in erster Linie auf Verstöße gegen 
das HVR, das sogenannte Recht des Krieges. Das HVR ist in seinem Kern Völkergewohnheitsrecht. Es 
wurde in den vier Genfer Konventionen von 1949 sowie den zugehörigen Protokollen kodifiziert. Weitere 
Verträge z.B. zum Schutz von Kulturgütern oder zu einzelnen Waffenarten ergänzen die Regelungen. 
Nach dem HVR dürften nur militärische Ziele angegriffen werden (Unterscheidungsprinzip). Kollate-
ralschäden müssen verhältnismäßig sein (Verhältnismäßigkeitsprinzip). Auf die Einordnung des An-
griffs vom 7. Oktober 2023 kommt es für die Bewertung nach HVR bzw. nach der Genozidkonvention 
dabei nicht entscheidend an. Denn Kriegsverbrechen einer gegnerischen Partei entbinden nicht von den 
eigenen Pflichten nach internationalem Recht und insbesondere nach dem HVR.

Bereits seit Beginn der Eskalation im Oktober 2023 gibt es deutliche Hinweise darauf, dass Israels 
Vorgehen schwerwiegend und wiederholt gegen das HVR verstößt – und damit die Voraussetzungen 
für Waffenlieferungen durch Drittstaaten nicht mehr gegeben sind (Dannenbaum/Dill 2024). Dazu 
zählen viele durch die israelischen Streitkräfte selbst dokumentierte und auf sozialen Medien publi-
zierte Angriffe auf geschützte Personen wie Journalist:innen, medizinisches Personal, Intellektuelle 
und Kinder. Ferner hat Israel Ziele angegriffen, deren militärischer Charakter fragwürdig erscheint und 
meist nicht durch Beweise bekräftigt wurde, darunter Universitäten, Krankenhäuser, Archive und Stät-
ten der Religionsausübung. Zudem nimmt die israelische Armee bei ihren Angriffen außergewöhnlich 
hohe Kollateralschäden in Kauf. Feststellungen hierzu werden durch den Umstand erschwert, dass 
Israel seit Beginn der Offensive keine ausländischen Journalist:innen nach Gaza lässt bzw. ihnen 
die Akkreditierung entzogen hat. Die Umstände haben aber dennoch zur Strafverfolgung einzelner 
Soldat:innen im Ausland geführt.8 

Soweit Handlungen in bewaffneten Konflikten, die mit dem HVR unvereinbar sind, weitverbreitet 
sind und systematischen Charakter tragen, können sie zusätzlich als Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit zu klassifizieren sein.9 In dieser Hinsicht erweisen sich im aktuellen Gaza-Konflikt das syste-
matische Aushungern10 bzw. die Verweigerung humanitärer Hilfe sowie die Anwendung sexualisier-
ter Gewalt als problematisch (UNHCR 2025). Wegen des Vorwurfs von Kriegsverbrechen und von 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit erließ der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) Haftbefehle 
gegen Ministerpräsident Netanjahu und den damaligen Verteidigungsminister Gallant (IStGH 2024).11

8	  	Siehe die durch die Hind Rajab Foundation in unterschiedlichen Staaten gestellten Strafanzeigen gegen israelische 
Soldat:innen, die mutmaßlich an Kriegsverbrechen und anderweitigen schweren Verstößen gegen das HVR beteiligt 
waren. https://www.hindrajabfoundation.org/perpetrators. 

9	  	Vgl. Art. 7 des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs. 

10	  	Schon im März 2024 verurteilte der damalige Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik und 
Vizepräsident der Europäischen Kommission Josep Borrell den Einsatz des systematischen Aushungerns als Kriegswaffe 
durch Israel in Gaza (Gregory 2024).

11	  	Mit demselben Vorwurf wurde seinerzeit Haftbefehl gegen den Hamas-Militärkommandeur Mohammed Deif erlas-
sen, der 2024 durch das israelische Militär getötet wurde.

https://www.hindrajabfoundation.org/perpetrators
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Ferner stellt sich die Frage, ob Israel einen Genozid an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza 
begeht. Für Drittstaaten entscheidend ist dabei die Pflicht zur Verhinderung von Völkermorden nach 
Art. I der Genozid-Konvention, der auch Deutschland beigetreten ist. Diese Pflicht setzt nicht voraus, 
dass ein Genozid bereits begangen wurde; es reicht aus, dass ein Risiko eines Völkermordes besteht 
und der Bundesregierung bekannt ist. 

Dafür sind Einschätzungen internationaler Stellen und Experten zu Rate zu ziehen. Bereits 2024 
stellte der Internationale Gerichtshof (IGH) in seinen einstweiligen Anordnungen in dem von Südaf-
rika gegen Israel angestrengten Verfahren wegen Verletzung der Genozid-Konvention fest, dass ein 
plausibles Risiko für einen Genozid besteht. Auch wenn das Urteil des IGH noch aussteht, gehen 
renommierte internationale Menschenrechtsorganisationen12 sowie Unterorganisationen und beauf-
tragte Kommissionen der UN (OHCHR 2024a; 2025a) ebenso wie einschlägig fachlich qualifizierte 
Holocaust- und Genozidforscher:innen (darunter etwa Amos Goldberg, Omer Bartov, Daniel Blatman, 
Enzo Traverso, Raz Segal, William Shabas, Melanie O‘Brien und viele weitere) sowie – per Resolu-
tion – die International Association of Genocide Scholars (IAGS) mittlerweile davon aus, dass das 
israelische Vorgehen gegen Palästinenser:innen in Gaza einen Völkermord darstellt. Wir teilen diese 
Einschätzung, da die erforderlichen objektiven Tathandlungen und die entsprechende Vernichtungs-
absicht vorliegen. 

In Betracht kommt hier als objektive Tathandlung neben der Tötung von Palästinenser:innen und 
der Verhinderung von Geburten vor allem die Auferlegung von Lebensbedingungen, die geeignet sind, 
die physische (Teil-)Zerstörung des palästinensischen Volkes herbeizuführen (vgl. Art. II (c) der Ge-
nozid-Konvention). Für diese Feststellung sind u.a. folgende Faktoren von Relevanz: die großflächige 
Zerstörung von ziviler Infrastruktur, einschließlich Krankenhäuser, Universitäten und Kulturstätten; 
die vielfache Festnahme, Tötung und Misshandlung u.a. von medizinischem Personal und anderen 
geschützten Personen (UNHRC 2025b; King et al. 2025, Reimann 2025); die teils mehrfache Vertrei-
bung der Zivilbevölkerung innerhalb Gazas, insbesondere im Rahmen der Offensive in Nord-Gaza 
im Herbst 2024 (HRW 2024) sowie an Orte, an denen in der Folge Angriffe stattfanden (Forensic 
Architecture 2024); ferner vor allem die desaströse Versorgungslage der Bevölkerung einschließlich 
der Blockade und dem gezielten Aushungern der Zivilist:innen seit Frühjahr 2025 sowie der folgen-
den, unzureichenden Nahrungsmittelverteilung durch die „Gaza Humanitarian Foundation“, bei der 
mehrere Hundert Palästinenser:innen beim Anstehen für Lebensmittel durch das israelische Militär 
erschossen wurden (Hasson/Kubovich/Peleg 2025).

Die erforderliche Vernichtungsabsicht unterliegt einem hohen Beweisstandard; sofern keine di-
rekten Beweise dafür vorliegen, kann sie sich konkludent aus einem Verhaltensmuster ergeben. Die 
Feststellung einer Vernichtungsabsicht muss dabei nach dem Bosnien-Urteil des IGH der „einzig ver-
nünftige Schluss“ aus den ermittelten Tatsachen sein (IGH 2007, 43, para. 373; IGH 2015, 3, para. 
148). Andere Motive wie der Wille, sich zu verteidigen, schließen die Vernichtungsabsicht dabei nicht 

12	  	Dazu gehören Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen und Human Rights Watch. Daneben kommen auch Foren-
sic Architecture und das Center for International Policy zu dem Schluss, dass die Gewaltanwendung Israels in Gaza 
einem Völkermord gleichkommt (The New Arab 2024a). 
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zwangsläufig aus; die Feststellung der Vernichtungsabsicht muss nur über vernünftige Zweifel erha-
ben sein (Ambos/Bock 2025; Amnesty International 2024). 

Zum Nachweis eines solchen Verhaltensmusters tragen zunächst die Pläne bei, die die israe-
lische Seite bei ihrem Vorgehen verfolgte. Maßgeblich sind insofern Verlautbarungen israelischer 
Stellen, sei es der „Plan der Generäle” (Schmiedl/Diamond 2024) oder das von der israelischen Re-
gierung positiv bewertete Vorhaben von Trump zur dauerhaften Vertreibung der palästinensischen 
Bevölkerung (Lilieholm/Schwartz/Regan 2025). Die israelische Regierung könnte zumindest in einer 
späteren Phase des Kriegs die Umsetzung dieser Pläne in Angriff genommen haben. Eine ethnische 
Säuberung allein reicht zwar nicht aus für den Nachweis einer Vernichtungsabsicht, doch ergingen 
die insofern maßgeblichen Urteile des IGH zu Bosnien und Kroatien in einer Situation, in der die ver-
triebene Bevölkerung jeweils eine konkrete Fluchtalternative besaß und der Fortbestand der Gruppe 
in der betroffenen Region nicht in Frage stand. 

Auch das übrige Kriegsgeschehen in Gaza deutet auf ein Verhaltensmuster hin, das sich nicht 
anders als durch Vorliegen einer Vernichtungsabsicht erklären lässt. Entscheidend dafür ist, dass die 
israelische Armee in spezifischer Weise gegen die Zivilbevölkerung vorgeht und das Gebot der Unter-
scheidung zwischen Zivilist:innen und Kombattant:innen systematisch unterläuft. Einschlägig sind in 
dieser Hinsicht vor allem die Rafah-Offensive im Frühjahr 2024, von der viele Binnenflüchtlinge be-
troffen waren, die Offensive in Nord-Gaza im Herbst 2024 mit der Einrichtung von „Todeszonen“ und 
Vertreibung der Bevölkerung sowie die Geschehnisse seit dem Bruch des Waffenstillstands im März 
2025, insbesondere die wochenlange Unterbrechung der Versorgung der Zivilbevölkerung, obwohl 
die Unterschlagung von Hilfsgütern durch Hamas allenfalls marginale Ausmaße besaß. In diesen 
Zusammenhängen sind systematische, gezielte Angriffe auf Zivilist:innen, einschließlich Kinder, so-
wie auf zahlreiche zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen und Medien doku-
mentiert, ohne dass eine militärische Funktion dieser Ziele nachweisbar wäre (OHCHR 2025a; UNGA 
2025; UNHCR 2025a). Weder das Ziel der Selbstverteidigung und der Kampf gegen Hamas noch das 
der Befreiung der israelischen Geiseln kann diese Verhaltensmuster erklären. 

In Zusammenschau dieser Tatsachen ist nicht nur von einem Risiko eines Genozids in Gaza, son-
dern sogar von einem tatsächlichen Genozid an der Bevölkerung von Gaza auszugehen. Deutschland 
unterliegt damit einer Pflicht, die Fortsetzung des Genozids zu verhindern.

Schließlich könnte die israelische Kriegsführung insgesamt mittlerweile als rechtswidrig zu be-
werten sein, da sie die Grenzen der legitimen Selbstverteidigung nach Art. 51 der UN-Charta über-
schreitet.13 Mit dem Recht auf Selbstverteidigung unvereinbar sind unbestreitbar Pläne zur Annexion 
oder dauerhaften Besetzung von Gaza (Corten 2021), die von Mitgliedern der israelischen Regierung 
zu mehreren Gelegenheiten kommuniziert wurden und seit August 2025 offizielles Ziel der Regierung 
sind. Ob die Regierung von diesem Ziel abrückt, ist im Oktober 2025 noch nicht zu beurteilen. Ferner 
stellt auch das israelische Vorgehen in Syrien eine rechtswidrige vorbeugende Selbstverteidigung dar 
(vgl. Aust 2024, Rn. 52–7). Auch im Libanon gibt es Hinweise auf Verstöße gegen das HVR (OHCHR 

13	  	Für eine Diskussion siehe Pfeifer/Goldmann (2025, 10).
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2024b). Und schließlich verstieß Israel mit seinen Angriffen auf iranisches und katarisches Territori-
um im Juni bzw. September 2025 gegen das gewohnheitsrechtliche Gewaltverbot, das keine Präven-
tivschläge zulässt, und im Falle Irans mutmaßlich ebenfalls gegen das HVR, indem es das Prinzip der 
Unterscheidung zwischen militärischen und zivilen Zielen verletzte.

Zusammenfassend zeigt diese Übersicht über die völkerrechtlichen Pflichten und die derzeitige 
Lage vor Ort, dass in Gaza, Syrien und auch im Libanon ein überragendes Risiko für Völkerrechts-
verstöße durch Israel besteht. Aufgrund von Art. 7(3) ATT sowie den einschlägigen Vorschriften der 
UN-Charta, des HVR und der Genozid-Konvention dürfen daher keine Waffen exportiert werden, die zur 
Kriegsführung in Gaza, Syrien oder dem Libanon beitragen. Ferner widerspricht der Export von Waf-
fen, die in den besetzten Gebieten einschließlich Gaza und Ostjerusalem eingesetzt werden könnten, 
den Vorgaben des IGH gemäß dem Palästina-Gutachten. 

Mithin kommen eigentlich nur noch Rüstungslieferungen in Betracht, die in keinem dieser Kon-
texte eingesetzt werden können. Das trifft nach allem, was bekannt ist, auf den israelischen Raketen-
schutzschirm („Iron Dome”) zu, der bisher nur defensiv zum Einsatz kam. Für dieses System liefert 
Deutschland nach den verfügbaren Informationen jedoch keine Komponenten. Im Gegensatz dazu 
wurden andere Waffensysteme, die zur Luft- und Seeverteidigung eingesetzt werden sollten, im lau-
fenden und in vergangenen Konflikten von Israel bereits offensiv eingesetzt (siehe unten).

3. Grundlegendes zur Genehmigung und Transparenz  
	d eutscher Rüstungsexporte

Doch wie wird in Deutschland über Rüstungsexporte entschieden und an welcher Stelle erfolgt die 
rechtliche Prüfung? Grundlegend unterscheidet die gesetzliche Regelung von Rüstungsgütern in 
Deutschland zwischen Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern. Der Export von Kriegswaffen 
richtet sich nach den Anforderungen des Kriegswaffenkontrollgesetzes (KrWaffKontrG). In dessen 
Anlage befindet sich eine Liste derjenigen Rüstungsgüter, die als Kriegswaffen eingeordnet werden. 
Dazu zählen „komplette Waffen sowie als Waffen gesondert erfasste Teile“ (Bundesregierung 2019, 
Fn. 1). Das bedeutet, dass Komponenten und Ersatzteile für Waffensysteme, die selbst als Kriegswaf-
fen eingeordnet werden, unter sonstige Rüstungsgüter fallen, so lange sie nicht explizit als solche 
Teile genannt sind. Weiterhin umfassen sonstige Rüstungsgüter allerlei Ausrüstungsgüter, wie sie in 
der Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung (AWV) definiert sind. Neben der AWV gilt bei sonsti-
gen Rüstungsgütern das Außenwirtschaftsgesetz (AWG). 

Die so gezogene Grenze zwischen Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern steht schon lan-
ge in der Kritik, weil sie die militärpraktische Notwendigkeit aller Komponenten von Waffensyste-
men bei der Kriegsführung hinter einer künstlichen terminologischen Unterscheidung verbirgt (BITS/
Oxfam 2005). Eine dritte und ebenfalls problematische Kategorie bilden Dual-Use-Güter, also solche 
Güter, die für militärische oder zivile Zwecke geeignet sind. Den Umgang mit Dual-Use-Gütern be-
stimmt die Richtlinie (EU) 2021/821, in Deutschland umgesetzt durch die AWV.
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Die Herstellung sowie die Beförderung und der Export von Rüstungsgütern bedürfen in Deutsch-
land der Genehmigung durch die Bundesregierung. Für Kriegswaffen sind die Voraussetzungen für 
Exportgenehmigungen in § 6 KrWaffKontrG geregelt. Danach können Exportlizenzen versagt werden, 
wenn sie den außenpolitischen Interessen der Bundesrepublik entgegenlaufen. Sie sind zwingend zu 
versagen, sofern sie u.a. den internationalen Frieden gefährden oder Grund zu der Annahme besteht, 
dass die Exporte die – im vorherigen Abschnitt skizzierten – völkerrechtlichen Pflichten der Bundes-
republik verletzen. Für sonstige Rüstungsgüter besteht eine Genehmigungspflicht für Ausfuhren auf-
grund AWG und AWV. Nach § 8 Abs. 1 AWG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn sie dem Zweck der 
Genehmigungspflicht entspricht. Wie bei Kriegswaffen knüpft das Gesetz an die völkerrechtlichen 
Pflichten an, die den Hintergrund der Genehmigungspflicht bilden.

Die Anwendung des KrWaffKontrG fällt gemäß der Geschäftsverteilung der vorherigen und der neu-
en Bundesregierung in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima (BMWK) 
bzw. des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE), während das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für den Export sonstiger Rüstungsgüter zuständig ist. Im Falle von 
Kriegswaffen sind üblicherweise mehrere Ressorts in die Entscheidung involviert – neben dem BMWK 
bzw. BMWE auch das Auswärtige Amt und ggf. das Verteidigungsministerium (Bayer/Mutschler 2023). 
Über Ausfuhrvorhaben von besonderer Bedeutung entscheidet der Bundessicherheitsrat. 

Bei der Bewilligung beider Arten von Gütern muss die zuständige Behörde eine umfassende Ab-
wägungsentscheidung treffen, die sämtliche relevanten Faktoren miteinbezieht (Schäffer 2023, Rn. 
13). Die EU hat 2008 einen für die Mitgliedstaaten verbindlichen Gemeinsamen Standpunkt verab-
schiedet, der die dabei einzubeziehenden Kriterien konkretisiert (Rat der EU 2008; dazu Claßen 2017, 
98–104). Danach sind neben den Menschenrechten, dem humanitären Völkerrecht und weiteren völ-
kerrechtlichen Pflichten wie etwa Sanktionen auch die Lage im Bestimmungsland und dessen Völ-
kerrechtstreue, die regionale Situation sowie die Sicherheit der EU und ihrer Verbündeten zu berück-
sichtigen. Auch die Sicherheit der Militärtechnologie ist miteinzubeziehen. Das hiernach bestehende 
Ermessen der Bundesregierung bzw. ihr Beurteilungsspielraum finden eine weitere Konkretisierung 
in den Politischen Grundsätzen der Bundesregierung (Bundesregierung 2019). 

Exporte von Rüstungsgütern gehören zum Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung; die Ausfüh-
rung der einschlägigen Gesetze unterliegt daher nur einer begrenzten parlamentarischen Kontrolle (für 
Details siehe Pfeifer/Goldmann 2025, 12–13). Wie die Bundesregierung in Bezug auf das Empfängerland 
Israel gegenüber Mitgliedern des Bundestages immer wieder verdeutlichte, erfolgt die Entscheidung 
über Anträge auf die Ausfuhr von Rüstungsgütern einzelfallbasiert und unter Prüfung der jeweiligen Um-
stände. Nach Aussagen der Bundesrepublik im Verfahren Nicaragua gegen Deutschland müsse dazu 
das jeweils betreffende Rüstungsgut im Hinblick auf seine militärische Verwendbarkeit beurteilt werden, 
insbesondere hinsichtlich der Frage, ob es sich für Verstöße gegen das Völkerrecht eigne (IGH 2024b).

Für das Verständnis der laufenden öffentlichen Debatten ist eine weitere Unterscheidung in Be-
zug auf die Daten zu Rüstungsexporten entscheidend. Zahlen über erteilte Exportgenehmigungen sind 
von tatsächlich erfolgten Ausfuhren zu trennen. Zwischen beiden kann ein teils erheblicher zeitlicher 
Abstand liegen, etwa wenn die Auslieferung von bestellten Waffensystemen in Chargen erfolgt. Über 
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bewilligte Genehmigungen unterrichtet die Bundesregierung in ihrem Rüstungsexportbericht. Das Bun-
desamt für Statistik berichtet über das Volumen tatsächlich erfolgter Ausfuhren. Weitergehende Infor-
mationen zu letzteren – etwa Art der exportierten Waffen – werden nicht publiziert. In Bezug auf Exporte 
nach Israel herrscht darüber hinaus – gerade im Vergleich zu anderen Fällen wie den Waffenlieferungen 
an die Ukraine – eine besondere Intransparenz, nicht zuletzt durch seit dem Jahr 2019 vorgenommene 
Schwärzungen beim Volumen tatsächlich erfolgter Exporte von Kriegswaffen nach Israel zum Schutz 
von Rüstungsunternehmen und Geschäftsgeheimnissen (Forensis 2024, 11; GKKE 2024, 30). 

4. Deutsche Waffenexporte seit dem 7.10.2023: Ein Überblick 

Schon länger gehört Israel zu einem der wichtigsten Abnehmer von deutschen Rüstungsgütern. Zwi-
schen 2020 und 2024 war Israel mit 11% auf Platz 3 der Abnehmerstaaten deutscher Rüstungsexpor-
te (SIPRI 2024, 2). Umgekehrt stellt SIPRI für die Berichtsjahre 2023 und 2024 fest, dass Deutschland 
über einen 5-Jahres-Zeitraum (2019–23 bzw. 2020–24) mit jeweils rund einem Drittel die zweitgrößte 
Quelle israelischer Rüstungsimporte ist. 

Seit dem 7. Oktober 2023 lassen sich bis September 2025 vier Phasen in der deutschen Export- 
und Bewilligungspraxis unterscheiden. Direkt nach den Angriffen unter der Führung von Hamas gab 
es zunächst einen massiven Anstieg in der Bewilligung von Rüstungsexporten nach Israel, inklusive 
Kriegswaffen. Es folgte eine Phase geringer positiver Bescheide von Anträgen. So wurden seit Feb-
ruar 2024 keine Exporte von Kriegswaffen bewilligt. Die dritte Phase begann im vierten Quartal 2024, 
das durch einen erneuten steilen Anstieg in der Bewilligung von Rüstungsexporten geprägt ist. In den 
ersten beiden Quartalen 2025 wurden weiter Lizenzen für den Export von Rüstungsgütern in hohem 
Umfang erteilt. Der jüngste Wendepunkt, der den Beginn einer vierten Phase markiert, wurde mit der 
Erklärung von Bundeskanzler Merz am 8. August 2025 erreicht, die allerdings einige Missverständnis-
se nach sich zog und Unklarheiten in sich trug. Inzwischen ist bekannt, dass weiter in signifikantem 
Umfang, aber deutlich weniger Rüstungsexporte genehmigt wurden als im vorhergehenden Quartal .

4.1 ERTEILTE EXPORTLIZENZEN IN ZAHLEN

Seit dem 7. Oktober 2023 hat Deutschland bis Ende September 2025 Genehmigungen für die end-
gültige Ausfuhr von Rüstungsgütern nach Israel mit einem Gesamtvolumen von rund 550.000.000 
Euro erteilt (Bundestag 2025). Im Jahr 2023 bewilligte Deutschland Anträge auf die Ausfuhr von 
Rüstungsgütern in Höhe von 326.505.156 Euro nach Israel, darunter befanden sich Genehmigun-
gen für Kriegswaffen im Umfang von 20.133.198 Euro. 92% des Genehmigungsvolumens und 80% 
der -anträge in 2023 erfolgten von Oktober bis Dezember 2023 (Engelcke/Pfeifer 2024; Bundestag 
2024g). Im April 2024 argumentierte Deutschland vor dem ICJ zudem, dass rund 80% der seit dem 7. 
Oktober 2023 erteilten Lizenzen noch im Oktober bewilligt worden wären und damit im unmittelbaren 
Zusammenhang mit den Angriffen von Hamas und anderen militanten Gruppen auf Israel stünden. 
98% der Bewilligungen beträfen darüber keine Kriegswaffen, sondern sonstige Rüstungsgüter (Bay-
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er/Mutschler 2023). Im Vergleich zum Vorjahr 2022 und auch zu anderen Jahren in den vorangehen-
den zwei Dekaden ist das Volumen jedoch sehr hoch.14 

Gingen die Bewilligungen schon im November und Dezember 2023 zurück, so kam es im Jahr 
2024 zu einem regelrechten Einbruch der erteilten Lizenzen (siehe Abbildung 1). Insbesondere fielen 
die Genehmigungen von Kriegswaffenexporten auf ein – auch im Vergleich zu anderen Jahren – ge-
ringes Niveau. Nach allem, was bekannt ist, wurde zuletzt im Februar 2024 eine Ausfuhrgenehmi-
gung für Kriegswaffen erteilt; seitdem wurden nur noch Lizenzen für sonstige Rüstungsgüter bewil-
ligt (Stand: Oktober 2025). 

Abbildung 1: Volumen bewilligter Anträge für die Ausfuhr von Rüstungsgütern, insbes. Kriegswaffen, von 
Deutschland nach Israel, Oktober 2023 bis September 2025 (in Millionen Euro pro Quartal)  
Eigene Darstellung. Quellen: (Bundestag 2024e, 2024c, 2024b; BMWE 2025). 
* Für das Volumen bewilligter Anträge für die Ausfuhr von Rüstungsgütern im vierten Quartal wurde der viel-
fach grobe Wert von 320.000.000 Euro zitiert (z.B. Kubicki in Bundestag 2024g). Unter Berücksichtigung der 
von der Bundesregierung angegeben Zahl des Gesamtvolumens bewilligter Exporte von 485.103.796 Euro 
(Bundestag 2025e) muss diese Zahl mindestens 24.000.000 Euro geringer sein. Wir legen hier entsprechend 
296.000.000 Euro zu Grunde. Die Zahl von 20.133.198 Euro für Exportgenehmigungen für Kriegswaffen ent-
spricht der Gesamtzahl für das Jahr 2023, das vier Einzelgenehmigungen aus dem 4. Quartal umfasst (Bun-
destag 2024a). Schließlich wurde das Volumen der erteilten Genehmigungen für das zweite Quartal 2025 
auf der Grundlage der Summe von 250.577.391 Euro ermittelt, die die Bundesregierung als Gesamtwert der 
zwischen Januar 2024 und dem 26. Juni 2025 erteilten Ausfuhrgenehmigungen angibt (Bundestag 2025f). 
Die Zahl für das dritte Quartal umfasst erteilte Genehmigungen zwischen dem 27. Juni 2025 und dem 22. Sep-
tember 2025 (Bundestag 2025h).

14	  	Wie Forensis zeigt, handelt es sich gar um das höchste Bewilligungsvolumen seit 2003, wenn man im Einzelpreis 
besonders teure Rüstungsgüter wie U-Boote und Teile davon in den Jahren 2014 und 2015 sowie Korvetten und Teile 
davon im Jahr 2020 unberücksichtigt lässt (Forensis 2024, 16). Für eine Übersicht vgl. zudem BICC und GKKE, Rüs-
tungsexport.info, Israel, https://www.ruestungsexport.info/de/db/criteria?iso=ISR. 

2023/4 2024/1 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1 2025/2 2025/3
Rüstungsgüter 296.000.000,00€                10.028.907,00€                  2.036.789,00€                                  2.430.628,00€                                  146.538.229,00€                27.973.483,00€                61.569.355,00€                    2.989.483,00€                     
davon Kriegswaffen 20.133.198,00€                  32.449,00€                          -€                                                    -€                                                    -€                                      -€                                    -€                                        -€                                       546.673.151,00€                                              488093279

61.569.355,00€                    
549.566.874,00€                                                     Jan-Jun Gesamtlieferungen
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https://www.ruestungsexport.info/de/db/criteria?iso=ISR
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Während also das vierte Quartal 2023 im Volumen der Exportlizenzen heraussticht, so erfolgten 
bis Oktober 2024 kaum neue Genehmigungen (s. Abbildung 2). Im vierten Quartal 2024 stiegen die 
Genehmigungen dann jedoch scharf an (für Hintergründe siehe Teil 4).

Abbildung 2: Volumen bewilligter Anträge für die Ausfuhr von Rüstungsgütern von Deutschland nach Israel, 
2024 (in Euro über Monate*). Eigene Darstellung (Quellen: Bundestag 2024b, 2024c, 2024d, 2024e; BMWK 
2024a, 2024c). 
* Für die Monate Oktober bis Dezember gilt es Folgendes zu beachten: Das für Oktober eingetragene Volu-
men beruht auf verfügbaren Zahlen und bezieht sich nur auf den Zeitraum von 1.10.–17.10.24 und liegt ent-
sprechend für den realen Monat Oktober höher; das für November eingetragene Volumen bezieht sich auf 
den Zeitraum von 18.10.–19.11.24; das für Dezember eingetragene Volumen bezieht sich auf den Zeitraum 
von 20.11.–15.12.24 mit verlässlich verfügbaren Daten. Addiert wurde für Dezember das Delta zwischen der 
Summe bekannter Bewilligungszahlen und den vorläufigen Rüstungsexportzahlen der Bundesregierung in 
Höhe von 108.888 Euro. In den Monaten Januar und Februar beinhalten die Zahlen die erteilten Lizenzen für 
Kriegswaffen.

Diese dritte Phase fand ihr vorläufiges Ende in der Erklärung von Bundeskanzler Merz im August 
2025, „die Bundesregierung [genehmige] bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern, die im 
Gazastreifen zum Einsatz kommen können“ (Bundesregierung 2025). Der Beschluss bedeutet, dass 
keine weiteren Lizenzen für Rüstungsgüter erteilt werden, die von den deutschen Behörden als in Gaza 
einsatzfähig eingestuft werden. Lange blieb die Kommunikation der Bundesregierung in Bezug auf die 
Frage unklar, ob tatsächlich ein Lieferungs- oder nur ein Genehmigungsstopp erfolgt sei.15 Inzwischen 
ist aber klar, dass die Auslieferung von bereits genehmigten Rüstungsgütern unberührt blieb. Ein inter-
nes Regierungspapier nahm zudem „all das, was der Selbstverteidigung Israels dient, also beispiels-
weise im Bereich der Luftabwehr, der Seeabwehr“, vom Lizenzierungsstopp aus (Handelsblatt 2025). 
Dennoch ist im dritten Quartal 2025 ein erneuter Einbruch der Genehmigungen zu verzeichnen.

15	  	Siehe dazu etwa die im Rahmen der Bundespressekonferenz vom 8. September 2025 thematisierten Widersprüche 
in Bezug auf die Bedeutung der Aussage von Kanzler Merz, Jung und Naiv (08.09.25), https://www.youtube.com/
watch?v=JYECzwfoPiM; 20.09.25. 

2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe bekannter Angabe Offizielle Summe
military equipment 8.386.289,00€      584.938,00€                        1.057.680,00€           32.959,00€            187,00€                                         2.036.602,00€             1.412.531,00€        975.261,00€          42.836,00€        93.034.297,00€               23.623.383,00€                     29.880.549,00€                                   161.067.512,00€              161.067.512,00€           
of which weapons of w 30.449,00€            2.000,00€                             -€                            -€                                               -€                              -€                         -€                        -€                    -€                                  -€                                        -€                                                      32.449,00€                        

Quelle 20/153 20/153 20/11838 20/11838 20/11838 20/12859 20/12859 Schwarz; 20/12859 Schwarz Schwarz (bis 17.10.)
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Die beschlossenen Ausnahmen für solche Rüstungsgüter, die in der Luft- und Seeabwehr zum 
Einsatz kommen, sind vor dem Hintergrund der israelischen Praxis der vergangenen Jahre kaum mit 
der Aussage zu vereinbaren, dass ein Bewilligungsstopp für solche Rüstungsgüter erfolgen soll, die 
in Gaza zum Einsatz kommen können. So wurden auch von Korvetten aus deutscher Fertigung be-
reits Ziele in Gaza beschossen. In der Vergangenheit nutzte Israel ein U-Boot der Dolphin-Klasse aus 
deutscher Produktion für die Bombardierung eines syrischen Waffenlagers (Jerusalem Post 2013). 
Eine Unterscheidung zwischen rein defensiven und offensiv nutzbaren Waffen, die bei völkerrechts-
widrigen Militärhandlungen und gegen die Zivilbevölkerung zum Einsatz kommen können, lässt sich 
vor diesem Hintergrund kaum aufrechterhalten. Lediglich der Iron Dome dient bisher nur Verteidi-
gungszwecken und lässt keine offensive Nutzung erwarten. Allerdings liefert Deutschland nach allen 
vorhandenen Kenntnissen für dieses System keine Komponenten, sondern es handelt sich um ein 
System israelischer Entwicklung, das von den USA finanziell, durch geteilte Produktion und Muniti-
onsnachschub unterstützt wird (Förderl-Schmid/Fromm 2023).

4.2 ARTEN DER FÜR DEN EXPORT BEWILLIGTEN RÜSTUNGSGÜTER

Blickt man auf die Arten der Rüstungsgüter, deren Export 2023–2025 genehmigt wurde, so wird deut-
lich, dass bis auf drei Ausnahmen (A0012, A 0014 und A0020) Rüstungsgüter in allen auf der Ausfuhr-
liste (AL) Teil 1, Abschnitt A genannten Kategorien bewilligt wurden. Für Kriegswaffen wurden nur bis 
Februar 2024 neue Ausfuhrgenehmigungen erteilt. Gemessen am Volumen lag ein Schwerpunkt der 
Lizenzen in allen drei Bewilligungsjahren auf Landfahrzeugen und ihren Bestandteilen, im Jahr 2023 
zudem auf elektronischer Ausrüstung und im Jahr 2024 auf Munition und Zünderstellvorrichtungen 
(für Details siehe die Tabellen in Anhang A).

Für Kriegswaffen wurden nur bis Februar 2024 neue Ausfuhrgenehmigungen erteilt. Im Oktober 
2023 wurde der Export von 3.000 Panzerabwehrraketen (KWL-Nummer 37),16 im November 2023 
500.000 Stück Munition (KWL-Nummer 50) sowie in unbekannten Monaten 44 Treibladungen zu 
Übungszwecken (KWL-Nummer 55) und 239 Zünder genehmigt (KWL-Nummer 57) (Bundestag 
2024a). Für das Jahr 2024 ist bekannt, dass die Auslieferung von 70 Treibladungen (KWL-Nummer 
55) und 1.000 Stück Munition zu Übungszwecken (KWL-Nummer 50) genehmigt wurde (IGH 2024b; 
Bundestag 2024b; 2025g). Im Oktober 2024 wurde zudem die Ausfuhr von 60 Teilen für Gewehre mit 
KWL-Nummer (Bundestag 2025g) genehmigt. Offenbar zählen diese Komponenten selbst nicht zu 
den als Waffen gesondert erfassten Teilen in der KWL, sonst müssten sie anderweitig als Genehmi-
gung der Ausfuhr von Kriegswaffen nach Februar 2024 auftauchen. 

Für 2024 ist schließlich bekannt, in welche Kategorie der Ausfuhrliste für Waffen, Munition und 
Rüstungsmaterial die Güter fallen, für die Ausfuhren bewilligt wurden (siehe Tabelle 2 in Anhang 
A). Die größten Anteile entfallen auf „Landfahrzeuge und Bestandteile hierfür“ (48.020.282 Euro) 
und „Munition und Zünderstellvorrichtungen […] sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür“ 
(37.354.656 Euro). Für das Jahr 2025 sind noch keine Volumina bekannt, allerdings wurden bis ein-

16	  	Nummern siehe Bundesgesetzblatt (2024).
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schließlich Juli 2025 Genehmigungen in den Kategorien aller AL-Nummern wie in den beiden Vorjah-
ren erteilt (siehe Tabelle 3 in Anhang A). 

4.3 TATSÄCHLICH ERFOLGTE AUSFUHREN

Insgesamt deutlich weniger öffentlich verfügbares Wissen gibt es über tatsächlich erfolgte Aus-
fuhren von Rüstungsgütern nach Israel. Lediglich für die Jahre 2023–2024 sind Informationen ver-
fügbar. Für beide Jahre verzeichnet SIPRI die Ausfuhr von Dieselmotoren für Panzer und Torpedos, 
für 2023 zudem von zwei Korvetten der Sa’ar-6-Klasse, von denen die vierte im Dezember 2023 in 
Dienst gestellt wurde (Linnemann 2023, für Details siehe Tabelle 4 in Anhang A). 2023 wurden dar-
über hinaus 3.000 Panzerfäuste, darunter des Typs RGW 90 / Matador, ausgeliefert (Forensis 2024, 
6). Zudem erteilte Deutschland Israel im selben Jahr eine Nutzungsgewährung von zwei geleasten 
Heron-TP-Kampfdrohnen (Forensis 2024, 8).

Die wenigen von der Bundesregierung bekanntgegebenen Zahlen ergeben, dass bis vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2023 tatsächliche Ausfuhren von Kriegswaffen in Höhe von 550.465.000 
Euro erfolgten (Bundestag 2024a), während es bis zum 31. August 2023 nur 530.662.000 waren (Bun-
destag 2023). Das bedeutet, dass im letzten Jahresdrittel 2023 Kriegswaffen im Umfang 19.803.000 
Euro an Israel ausgeliefert wurden. 

Blickt man in die israelische Importliste für 2023 und 2024, so lässt sich ein weiteres Stück Infor-
mation zu tatsächlich erfolgten Ausfuhren ergänzen (siehe Tabelle 5 im Anhang A). Es wird deutlich, 
dass im Jahr 2023 und 2024 vor allem Teile und Zubehör für Waffen ausgeliefert wurden (in zwei Ka-
tegorien insgesamt im Umfang von rund 3.000.000 Euro bzw. 4.000.000 Euro), im Jahr 2024 sind zu-
dem knapp 4.000.000 Euro Lieferungen in der Kategorie „Panzer und andere gepanzerte Kampffahr-
zeuge, motorisiert, ob bewaffnet oder nicht, sowie deren Teile“ verzeichnet. Darüber hinaus werden 
Importe in jeweils sechsstelliger Höhe in den Kategorien „Raketenwerfer; Flammenwerfer; Granat-
werfer; Torpedowerfer und ähnliche Abschussvorrichtungen“ (2023), „Teile von militärischen Waffen 
[…]“ (bezieht sich auf Handfeuerwaffen) sowie „Revolver und Pistolen […]“ (2024) verzeichnet.17 

4.4 ERKLÄRUNGSANSÄTZE FÜR DIE MEHRFACHEN TRENDWENDEN IM  
	 DEUTSCHEN EXPORTVERHALTEN 

Wie der vorherige Teil des Berichts zur Bewilligungs- und Ausfuhrpraxis zeigt, gab es nach der Lizenzie-
rungsspitze direkt nach dem 7. Oktober 2023 Anpassungen in der deutschen Exportpolitik gegenüber 
Israel. Diese dürften vor allem auf den juristischen Druck zurückzuführen sein, wie er sich insbesondere 
seit der Klage Südafrikas gegen Israel beim IGH wegen des Vorwurfs des Völkermords im Dezember 
2023 aufbaute. Dass schon im November 2023 und dann ganz deutlich im Jahr 2024 eine Kehrtwende 

17	  	Dass andere auf der Exportseite verzeichnete Transfers für diese Jahre hier nicht auftauchen, verweist auf unter-
schiedliche Berichtspraktiken und die begrenzte Kompatibilität von Datensätzen.
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in der deutschen Genehmigungspraxis zu erkennen ist, weist darauf hin, dass auch der Bundesregie-
rung die Hinweise auf schwerwiegende israelische Völkerrechtsverstöße bekannt waren. In den durch 
die GRÜNEN geführten Ressorts (AA und BMWK) gab es Versuche, gegen den Druck aus den anderen 
beiden Regierungsfraktionen und insbesondere aus dem Kanzleramt neue Lizenzen zu verschleppen, 
weil Außenministein Baerbock wegen der Völkerrechtsverstöße Bedenken gegen weitere Ausfuhren 
hatte. Nachdem der IGH aber von einer einstweiligen Verfügung gegen weitere deutsche Waffenexpor-
te absah, ließ sich diese Taktik nicht weiter aufrechterhalten (Biermann et al. 2025). 

Sowohl die hinter der Bühne ausgetragenen Konflikte innerhalb der Regierung als auch die deut-
lichen Einbrüche der Bewilligungszahlen blieben von der deutschen Öffentlichkeit weitgehend unbe-
merkt – oder besser: sie blieben ihr zunächst gezielt vorenthalten. Mitglieder der Ampel-Koalition ver-
traten ihre mehrfachen Kurswechsel nicht offensiv, und selbst innerhalb der Regierung wurde nicht 
offen über die Anpassungen im Exportverhalten kommuniziert. Die regierenden Parteien waren sich 
hinsichtlich ihrer Linie uneins. Die GRÜNEN hatten gegen weitere Exporte Bedenken, die FDP beharrte 
auf ihnen im Namen der Sicherheit Israels und Kanzler Scholz von der SPD zeigte seine Bereitschaft, 
im Zweifelsfall von seiner Richtlinienkompetenz im Sinne einer Fortsetzung von Waffenlieferungen 
Gebrauch zu machen (Biermann et al. 2025). Bevor die mangelnde Lieferbereitschaft seitens der op-
positionellen CDU/CSU und Teilen der FDP im Oktober 2024 offen beklagt wurde (Bundestag 2024g, 
2024f), ließen die Einlassungen der Verantwortungsträger:innen in der Regierung deshalb kaum den 
Schluss zu, dass es in der Exportpraxis zu einer Selbstbeschränkung gekommen wäre. Im Gegenteil: 
In der deutschen Bevölkerung wirkte die Bundesregierung aufgrund ihrer Äußerungen als unverbrüch-
lich an der Seite Israels stehend (Engelcke/Pfeifer 2024).

Dagegen war die zweite Trendumkehr im vierten Quartal 2024 (s. Abbildung 1) das direkte Ergebnis 
einer öffentlichen Skandalisierung der zurückgegangenen Exporte durch Teile der Bundespolitik und Me-
dien. Ab Oktober war wieder ein sprunghafter Anstieg im Volumen genehmigter Rüstungsausfuhren zu 
erkennen. Diese Wende folgte massivem politischen Druck, wie er bereits im Verlauf des Jahres 2024 
(GKKE 2024, 22), insbesondere jedoch um den Jahrestag des 7. Oktobers herum durch die CDU/CSU in 
Opposition, aber auch durch Teile der SPD und der FDP in Regierungsverantwortung aufgebaut worden 
war (Bundestag 2024g, 2024f). Die CDU/CSU-Fraktion warf der Regierung vor, sie verweigere Israel drin-
gend benötigte militärische Hilfe, und fragte, was die „Solidaritätsbekundungen [der Bundesregierung] 
für den Staat Israel und die Menschen in Israel eigentlich wert [seien]” (Merz in Bundestag 2024f). 

Ermöglichende Bedingung dieser Trendumkehr war die von Medien berichtete Unterzeichnung ei-
ner Klausel durch die israelische Regierung. Deutschland forderte darin die schriftliche Zusicherung 
der israelischen Regierung, dass deutsche Waffen nur völkerrechtskonform genutzt würden – laut 
einiger Berichte gar, die Rüstungsexporte aus Deutschland nicht für einen Völkermord einzusetzen 
(Engelcke/Pfeifer 2024).18 Diese Klausel belegt, dass die Bundesregierung selbst sich der schwer-
wiegenden israelischen Verstöße gegen das Völkerrecht wohl bewusst war. Allerdings dürfte sie im 

18	  	Laut jüngsten Informationen ist der exakte Wortlaut der entsprechenden israelischen Erklärung: “Wir können ver-
sichern, dass alle aus Deutschland gelieferten Waffen oder sonstigen Rüstungsgüter oder solche, die Teile aus 
Deutschland enthalten, ausschließlich im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht verwendet werden“ (Biermann 
et al. 2025). 
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Zweifelsfall nicht dafür ausreichen, Deutschland vor einer Verurteilung wegen der Verletzung seiner 
internationalen Vertragspflichten zu bewahren. 

Erst ab Mai 2025 ließ sich eine Verschiebung im breiteren, öffentlichen Diskurs beobachten hin zu 
einer deutlicheren Kritik gegenüber dem israelischen Regierungshandeln. So wurden nicht nur aus 
palästinasolidarischen Kreisen, sondern erstmals auch in Zeitungskommentaren Forderungen nach 
Sanktionen laut (Reinecke 2025). Ein ehemaliger Richter des Bundesgerichtshofs stellt fest, dass im 
Hinblick auf die im VStGB aufgeführten Straftatbestände des Völkermords, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und unterschiedliche Formen der Kriegsverbrechen angesichts der Nachrichten aus 
Palästina „die Verwirklichung der Tatbestandsmerkmale in vielen Fällen naheliegt” (Fischer 2025). 
Aus der SPD wurden Ende Mai 2025 Forderungen laut, Deutschland müsse die Waffenlieferungen an 
Israel angesichts der Monate währenden Blockade von Hilfsgütern und erneut festgestellten Strate-
gien des Aushungerns als Kriegswaffe einstellen. Während Teile der Grünen und der CDU, darunter 
der amtierende Außenminister Wadephul (The New Arab 2025), an der Notwendigkeit von Exporten 
weiter festhielten, weil nur so Israels Sicherheit zu gewährleisten sei (ZEIT 2025), waren auch aus an-
deren Parteien deutlich kritischere Töne zu vernehmen als in den vorhergehenden Monaten.19 Es gab 
darüber hinaus eine gemeinsame Erklärung einzelner Abgeordneter der SPD, der Grünen und der LIN-
KEN, die einen Stopp deutscher Waffenlieferungen und eine Anerkennung Palästinas als Staat forder-
ten (Gueler 2025). Und schließlich wurde auch vom Außenminister eine Prüfung der Rüstungsexpor-
te an Israel angekündigt (Schulz/Schwarz 2025), dann aber wieder zurückgenommen und durch die 
Versicherung ersetzt, es würde weitere Waffenlieferungen geben (DLF 2025). 

Schien es zunächst so, als hätten die israelischen Angriffe auf Iran den Funken der Kritik in der 
deutschen Regierung gänzlich erstickt, so kamen in der zweiten Julihälfte 2025 aus der SPD deutli-
che Forderungen. Insbesondere veröffentlichte die Bundestagsfraktion am 22. Juli 2025 eine Erklä-
rung, in der sie die Bundesregierung unter anderem dazu aufforderte, Waffenlieferungen auszusetzen 
und die gemeinsame Erklärung der Außenminister von 28 Staaten zu unterstützen, die Deutschland 
nicht unterzeichnet hatte (Spiegel 2025a). Der begrenzte Bewilligungsstopp von neuen Exportlizen-
zen für sonstige Rüstungsgüter, die in Gaza zum Einsatz kommen können, wie er von Kanzler Merz 
im August 2025 ausgerufen wurde, ist in diesem Kontext eines sich überparteilich und langsam voll-
ziehenden Diskurswandels zu sehen. 

Zur Erklärung dieser Veränderung ab Frühjahr und Anpassung der Regierungslinie im Sommer 
2025 können vor allem drei Faktoren herangezogen werden. Erstens befand sich Deutschland im 
Kreis wichtiger europäischer Partner in einer zusehends isolierten Position, signalisierten etwa Frank-
reich und Großbritannien eine deutlich härtere Gangart gegenüber der israelischen Regierung wegen 
der Gewalt in Gaza (siehe Abschnitt 5). Hinzu kam, dass der einzig verbleibende Partner für eine 
bedingungslose Solidarisierung mit Israel die nun von Donald Trump geführten USA waren. Die von 
ihm präsentierten Pläne der ethnischen Säuberung des Gazastreifens im Rahmen des sog. Riviera-

19	  	Kanzler Merz von der CDU wird mit den Worten zitiert, er verstehe das Ziel der israelischen Operationen nicht mehr 
und „die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, […] [ließe] sich nicht mehr mit einem Kampf gegen 
den Terrorismus der Hamas begründen” (Nothen 2025). Auch einzelne Grünen-Politiker:innen äußerten sich unter-
stützend für einen weitreichenden Exportstopp von Rüstungsgütern an Israel (Schulze/Lucks 2025). 
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Planes ebenso wie sein Programm des autokratischen Umbaus innerhalb der USA sowie Positionen 
in Bezug auf den Russland-Ukraine-Konflikt machen diese Partnerschaft in Bezug auf die Israelpolitik 
für die Bundesregierung jedoch unvertretbar. 

Hinzu kamen zweitens die auch die deutsche Medienöffentlichkeit bewegenden Bilder von Men-
schen und insbesondere Kindern aus Gaza, die die israelische Strategie des Aushungerns der Zivil-
bevölkerung deutlich vor Augen führten. Zwar hatte die EU schon über ein Jahr zuvor festgesellt, 
dass Israel Hunger als Kriegswaffe einsetzte, und schon damals litten über 90% der Bevölkerung 
an Hunger (Pfeifer/Weipert-Fenner/Williams 2024). Allerdings war die mediale Aufmerksamkeit in 
Deutschland für die Lage der Zivilbevölkerung in Palästina zu diesem Zeitpunkt noch gering und 
von der Argumentation geprägt, Israels Gewalt finde im Rahmen der Ausübung seines Selbstvertei-
digungsrechts statt. Der Beschluss von Plänen zu einer teilweisen oder gar vollständigen Wieder-
besetzung von Gaza durch die israelische Regierung im August 2025 wird von der Bundesregierung 
als wesentlicher Grund des teilweisen Bewilligungsstopps zitiert und mag insofern den Ausschlag 
gegeben haben, als dieser Plan im eindeutigen Widerspruch zur von der Bundesregierung konsistent 
eingeforderten Verfolgung einer Zweistaatenlösung steht.

Schließlich kann die Kursanpassung der Bundesregierung auch als – zuvor lange ausgebliebene 
– Reaktion auf den bereits seit der Anfangsphase der Gewalteskalation bestehenden und immer wei-
ter klaffenden Widerspruch zwischen dem deutschen außenpolitischen Verhalten gegenüber Israel 
und der vorherrschenden öffentlichen Meinung interpretiert werden.20 Umfragen unter der deutschen 
Bevölkerung zeigen, dass nur in den ersten Wochen nach dem 7. Oktober 2023 eine Mehrheit von 
rund 60% davon ausging, das militärische Vorgehen Israels gegen Hamas sei gerechtfertigt (Holl-
stein 2023; Wißmann 2024). Im April 2024 hatten sich die Zahlen dagegen bereits gedreht und 61% 
der Deutschen befanden, das israelische Militärhandeln gehe zu weit (GESIS/dimap 2024). Eine im 
März 2024 durchgeführte Befragung hatte zudem bereits gezeigt, dass rund die Hälfte der Deutschen 
sich gegen Waffenlieferungen an Israel aussprachen (YouGov 2024); im Oktober 2024 waren es be-
reits 60% (Wolf-Doettinchem 2024). Umfragen vom Mai 2025 verdeutlichten, dass inzwischen 80% 
der Deutschen das israelische Vorgehen in Gaza nach dem 7. Oktober 2023 für nicht gerechtfertigt 
hielten (Statista 2025a). Und schließlich zeigen Befragungen aus dem Juni bzw. September 2025, 
dass sich mehr als drei Viertel der Deutschen für die Aussetzung von Waffenexporten nach Israel 
(ZDF 2025) und 63% sich sogar für weiterreichende Maßnahmen in Form von EU-Sanktionen aus-
sprechen (Spiegel 2025b).

Zu diesen Schritten ist es bisher aber nicht gekommen – auch nicht durch die jüngste Verände-
rung der Bewilligungspolitik der Bundesregierung oder den Vorstoß mehrerer EU-Mitgliedstaaten für 
Sanktionen gegen Israel, den die Bundesregierung blockierte. Was sind die rechtlichen und politi-

20	  	Dass es teilweise großen Widerstand gegen die Linie der Bundesregierung gibt, zeigen auch die Proteste, die trotz teils har-
scher Repression und zunehmender Polizeigewalt regelmäßig stattfinden und tendenziell größer werden. Diese staatlichen 
Reaktionen sind selbst im Kontext des Staatsräson-Diskurses zu sehen, der sich nach innen in autoritären Praktiken äußert. 
Diese betreffen nicht nur Protestformen, sondern sind auch im Bereich der Kunst und Wissenschaft vorzufinden. Siehe dazu 
Pfeifer/Goldmann (2025, 27). 
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schen Konsequenzen, mit denen die Bundesregierung auf Grund ihrer Außenpolitik gegenüber Israel 
und den fortgesetzten Rüstungsexporten im Speziellen rechnen muss?

5. Konsequenzen der deutschen Rüstungsexporte nach Israel

5.1 GERICHTSVERFAHREN UND MÖGLICHE RECHTLICHE KONSEQUENZEN  
	 DEUTSCHER WAFFENLIEFERUNGEN

Waffenlieferungen unter Verletzung der Sorgfaltspflichten der Bundesrepublik, wie sie in diesem Re-
port dargelegt wurden, können zum Gegenstand von Verfahren vor über- und innerstaatlichen Gerich-
ten werden. Dabei kann nur vorbeugender Rechtschutz, der Waffenlieferungen verhindert, effektiven 
Schutz für die nach den einschlägigen überstaatlichen und staatlichen Normen schützenswerten 
Rechtsgüter bewirken. Derzeit ist es jedoch für Kläger:innen vielfach schwierig, an die Informationen 
zu kommen, die zur Begründung ihrer regelmäßig vorbeugend erhobenen Klagen notwendig sind, 
eine subjektive Rechtsverletzung darzulegen oder die hohen Hürden zu überwinden, denen eine Kon-
trolle politischen Ermessens unterliegt. 

Im Frühjahr 2024 wurde Deutschland wegen seiner Waffenlieferungen an Israel von Nicaragua vor 
dem Internationalen Gerichtshof verklagt; gleichzeitig beantragte Nicaragua eine einstweilige Anord-
nung, die Waffenlieferungen untersagt hätte. Grundlage der Klage ist die deutsche Unterwerfungs-
erklärung gemäß Art. 36 Abs. 2 IGH-Statut. Daher ist die Klage nicht auf die Genozid-Konvention 
begrenzt, sondern umfasst auch die Sorgfaltspflichten nach den Genfer Konventionen. Allerdings 
wies der IGH den Antrag Nicaraguas auf einstweilige Anordnung ab. Die Bundesrepublik machte er-
folgreich geltend, derzeit keine Kriegswaffen zu liefern und ausreichende Verfahren eingerichtet zu 
haben, mit deren Hilfe sie ihren Sorgfaltspflichten gerecht würde (IGH 2024a). Mit den damals ver-
fügbaren Informationen war es schwierig, diesem Vorbringen entgegenzutreten; die Informationen 
dieses Berichts zur rechtlichen Situation und Genehmigungspraxis wecken jedoch Zweifel daran. 

Ersuchen um vorbeugenden, einstweiligen Rechtsschutz vor deutschen Gerichten gegen Exportge-
nehmigungen blieben aus analogen Gründen erfolglos (Wentker 2025). Die Klagenden – Palästinenser 
aus Gaza – hätten für ein erfolgreiches Verlangen nach vorbeugendem Rechtsschutz darlegen müssen, 
dass in naher Zukunft mit Entscheidungen über Rüstungsexporte zu rechnen gewesen wäre. Nicht nur 
waren sie nicht im Besitz der erforderlichen Informationen. Die geänderte Genehmigungspraxis seit 
2024 werteten die Gerichte zudem gerade als Indiz, dass mit weiteren Genehmigungen nicht ohne Wei-
teres zu rechnen sei (OVG Berlin-Brandenburg 2024a; VG Berlin 2024a). Eine allgemeine Ankündigung 
durch den Bundeskanzler, dass weitere Waffenlieferungen geplant seien, reichte für die Substantiierung 
des klägerischen Vorbringens nicht aus (VG Berlin 2024b). Einen Auskunftsanspruch nach dem Infor-
mationsfreiheitsgesetz hingegen sahen die Gerichte nicht für gegeben an, solange weitere Lieferungen 
noch nicht feststünden; außerdem könnte er aufgrund der Auswirkungen auf die internationalen Be-
ziehungen abgeschmettert werden (VG Berlin 2024c; OVG Berlin-Brandenburg 2024b). Das außenpo-
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litische Ermessen würde jedoch überspannt, wenn das Regierungshandeln hierdurch einer effektiven 
gerichtlichen Kontrolle entzogen würde (Goldmann 2010; Wentker 2025). 

Neben den informatorischen Hürden bei vorbeugendem Rechtsschutz stellt das System des sub-
jektiven Rechtsschutzes eine Herausforderung für Klagen dar. Danach müssen Kläger eine Verlet-
zung subjektiver Rechte geltend machen können, um sich gegen Waffenlieferungen wehren zu kön-
nen. Grundsätzlich mag zwar § 4 AWG der Charakter einer drittschützenden Norm fehlen; er dient 
allein der Durchsetzung öffentlicher Interessen (VG Frankfurt 2024, Rn. 24). Etwas anderes dürfte 
jedoch für Genehmigungserfordernisse gelten, die auch dem Schutz der Grund- und Menschenrechte 
der Klagenden dienen (siehe Pfeifer/Goldmann 2025, 24). Auch in Bezug auf Kriegshandlungen er-
kannte das Bundesverfassungsgericht bereits im Jahr 2020, dass Individuen subjektive Rechte aus 
dem Völkerrecht zustehen können, wenngleich es Schadensersatzansprüche für die Verletzung des 
HVR nur dem betroffenen Staat zusprach (BVerfG 2020). 

Gemäß dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Ramstein-Fall zu den über Deutschland ge-
steuerten US-Drohnenangriffen in Jemen folgt aus Art. 1 Abs. 2 GG und dem Grundsatz der Völker-
rechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes auch ein umfassender Schutzauftrag im Hinblick auf das 
Handeln von Drittstaaten (BVerfG 2025). Dieser Schutzauftrag, der insbesondere das Recht auf Leben 
gem. Art. 2 Abs. 2 GG betrifft, umfasst den Respekt für die internationalen Menschenrechte sowie 
das damit eng verknüpfte HVR (Droege 2014). Er konkretisiert sich zur Schutzpflicht, sofern die Hand-
lungen des Drittstaates einen hinreichenden Bezug zur Staatsgewalt der Bundesrepublik aufweisen 
und die ernsthafte Gefahr einer Verletzung des Völkerrechts besteht (BVerfG 2025, Rn. 86–112). Bei 
Waffenlieferungen, die zu völkerrechtswidrigen Einsätzen beitragen können, besteht ein hinreichen-
der Bezug; er folgt aus den oben erläuterten völkerrechtlichen Sorgfaltspflichten. Die Gefahr von Ver-
letzungen des Völkerrechts durch Israel wurde ebenfalls oben dargelegt. 

Im Ergebnis ist § 4 AWG daher unter den genannten Voraussetzungen im Einklang mit den Grund- 
und Menschenrechten als Schutznorm zu verstehen. Klagen von Betroffenen gegen die Bundesre-
publik gegen die Erteilung von Exportlizenzen dürften zumindest vor dem BVerfG eine erhebliche 
Aussicht auf Erfolg haben. Für Schadensersatzansprüche zeichnet sich jedoch noch keine Rechtspre-
chungsänderung ab. Die gegenwärtige verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung zu Waffenlieferun-
gen nach Israel wird diesen nunmehr auch verfassungsrechtlich gebotenen Anforderungen an den 
subjektiven Rechtsschutz derzeit häufig nicht gerecht (siehe Pfeifer/Goldmann 2025, 25). 

Die weiter bestehenden Hürden für Individualkläger:innen vor deutschen Verwaltungsgerichten än-
dern jedoch nichts an den völkerrechtlichen Sorgfaltspflichten der Bundesrepublik. Hier kommt nach 
Maßgabe der oben dargelegten Anforderungen (siehe 1.2.) eine Staatenverantwortlichkeit Deutsch-
lands in Betracht. Auch könnte der Internationale Strafgerichtshof, ggf. auch die deutsche Strafjustiz, 
wegen Beihilfe zu Verbrechen nach dem Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) tätig werden (Ambos/Bönne-
mann 2025). Um dieser Verantwortlichkeit zu entkommen, reicht es nicht aus, sich auf Zusicherungen 
der israelischen Regierung zu verlassen (Engelcke/Pfeifer 2024). Dies gilt umso mehr angesichts be-
stehender Hinweise auf Völkerrechtsverstöße im Zuge des Gaza-Krieges. Vielmehr muss sich die Bun-
desregierung selbst überzeugen, dass die Waffen nicht völkerrechtswidrig eingesetzt werden. Sofern 
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das Risiko völkerrechtswidriger Einsätze bestimmter Rüstungsgüter besteht, ist von einer Lieferung ab-
zusehen, auch wenn andere Einsätze dieser Güter völkerrechtskonform sein mögen (GKKE 2024, 29). 

5.2 WIRKUNG DEUTSCHER WAFFENLIEFERUNGEN IM REGIONAL  
	 ESKALIERENDEN KONFLIKT

Die Gewaltformen, die hinter den beschriebenen Rechtsüberschreitungen stehen, sind zentraler Be-
standteil der israelischen Militärstrategie in Gaza und der weiteren Region. Insofern lässt sich nach 
der Effektivität des militärischen Vorgehens im Hinblick auf die behaupteten Ziele Israels und das 
erklärte deutsche Ziel, die israelische Sicherheit zu stärken, nicht fragen, ohne gleichzeitig klarzustel-
len: Selbst wenn diese Mittel zweckdienlich wären, ist ihr Einsatz illegal. Israel bei den Überschrei-
tungen gewähren zu lassen und Verstöße nicht zu ahnden, schädigt eine rechtsbasierte globalen 
Ordnung und untergräbt das Bestreben, Genozide zu verhindern.

Es lässt sich nichtsdestotrotz untersuchen, ob die Bekämpfung von Hamas mit dem Ziel ihrer 
Zerschlagung einerseits und die gewaltsame Befreiung der in Gaza festgehaltenen Zivilpersonen 
und Militärangehörigen andererseits mit militärischen Mitteln erreichbar sind bzw. gewesen wären. 
Nur wenn dies der Fall ist, kann auch eine Unterstützung dieses Vorgehens durch Waffenlieferungen 
den von Israel erklärten und von Deutschland unterstützten Zielen dienlich sein. Zudem kann das im 
Rahmen der Staatsräson wiederholt bekräftigte Interesse Deutschlands betrachtet werden, Israels Si-
cherheit zu erhöhen. Dafür wird eine Lieferung von Rüstungsgütern im deutschen Diskurs regelmäßig 
als unabdinglich ausgewiesen. Wir untersuchen die Erfolgsaussichten dieser Entscheidung vor dem 
Hintergrund der regionalen Gewalteskalation.

5.2.1 Von Deutschland unterstützte, offiziell erklärte israelische Ziele in Gaza

Für die folgende Analyse betrachten wir den Krieg zwischen Israel und Hamas sowie weiteren staatli-
chen und nicht-staatlichen Akteuren. Die derzeitige Konfliktlage zeigt allerdings, dass Israel nicht nur 
Hamas bekämpft, sondern gezielt und systematisch Gewalt gegen Zivilpersonen anwendet. Diese 
Gewalt weist – wie oben diskutiert – Merkmale eines Genozids auf. Dies schließt aber nicht aus, dass 
„civilian victimization“ (Downes 2006) auch als Mittel angewandt wird, um die Unterstützung und 
Verankerung der Hamas in der Bevölkerung zu schwächen. Gezielte Angriffe auf die Zivilbevölkerung 
als Teil der militärischen Strategie sind aus anderen Kontexten der Aufstandsbekämpfung bekannt. 
Die Forschung zeigt auch, dass sie nur in den seltensten Fällen „erfolgreich“ sind im Hinblick auf die 
verfolgten militärischen oder politischen Ziele – vielmehr überwiegen Effekte wie die Zunahme von 
Unterstützung für die Aufständischen und von Widerstand unter Zivilist:innen gegen die sie angrei-
fende Konfliktpartei, eine größere Entschlossenheit der Aufständischen und weitere Gewalteskalati-
on durch Racheakte. Zivilpersonen gezielt zu schädigen, verursacht zudem langfristige Missstände 
(„grievances“), die selbst zu neuen Konfliktgründen werden können, und untergräbt die Post-Konflikt-
Stabilität einer Gesellschaft (Shaver/Shapiro 2021; Cedermann et al. 2020; Kramer 2004). Konkret 
konnte auch für frühere gezielte Angriffe Israels auf palästinensische zivile Infrastruktur gezeigt wer-
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den, dass diese die Zahl von Selbstmordanschlägen gegen israelische Ziele erhöhten, statt sie zu re-
duzieren (Benmelech/Berrebi/Klor 2015). Jenseits der Illegalität und ethischen Illegitimität der Mittel 
zeitigen sie demnach Effekte, die nicht im deutschen Interesse liegen können.

Blickt man näher auf die Bekämpfung von Hamas, so ist zunächst festzustellen, dass es sich 
um einen asymmetrischen Krieg zwischen einem staatlichen und einem nicht-staatlichen Akteur 
handelt.21 Während die Grenze zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren sowie deren 
Handlungsrepertoires empirisch nicht so eindeutig zu ziehen ist, wie es Datenbanken in der Kon-
fliktforschung und juristische Unterscheidungen nahelegen (Pfeifer/Schwab 2023), so zeigen sich 
im Krieg zwischen Israel und Hamas klare Disparitäten in den Fähigkeiten – je länger die Gewalt 
anhält, desto deutlicher. Zwar nutzte auch Hamas konventionelle Mittel im Kampf gegen Israel und 
greift auch das israelische Militär in Palästina und der weiteren Region auf irreguläre Methoden der 
Kriegsführung zurück (Levy 2024). Allerdings zeigen sich gerade im Hinblick auf KI-gestützte und 
andere hochtechnologische Waffensysteme (Abraham 2024) ebenso wie in der Fähigkeit, Rüstungs-
güter neu zu produzieren oder auf dem globalen Markt zu erwerben, signifikante militärische Vorteile 
Israels. Zudem sind einige Formen der Gewaltanwendung auf die Kapazitäten und Apparate eines 
Staates angewiesen, so etwa eine dauerhafte Blockade der Grenzen Gazas auf dem Boden und zur 
See oder die Einrichtung eines Systems des Aushungerns, das ganz Gaza betrifft. 

Der Höhepunkt der von Hamas ausgehenden Gewalt war der 7. Oktober 2023, an dem allein 5.000 
Raketen auf Israel abgefeuert wurden (Mehvar 2024a). Auch im weiteren Verlauf des Oktobers und 
bis zum Waffenstillstand im November 2023 bewegte sich der Raketenbeschuss auf hohem, nach 
Wiederbeginn der Kampfhandlungen im Dezember auf mittlerem Niveau. Seit Januar 2024 gibt es 
von Hamas wenig Raketenbeschuss auf Israel, mit der Ausnahme eines kurzfristigen, leichten An-
stiegs zum Beginn der israelischen Rafah-Offensive im Mai 2024 (siehe Abbildung 3a) sowie eines 
deutlichen Anstiegs während des israelischen Krieges gegen Iran (siehe Abbildung 3b). In der For-
schungsliteratur werden immer wieder die quasi-staatlichen Charakteristika von Hamas diskutiert 
(Ezbidi 2023; Alijla 2022). In den Entwicklungen der Gewaltanwendung zeigt sich jedoch, dass sich 
Hamas über den Verlauf des Konfliktes immer mehr auf Guerrilla-Methoden zurückzog, wie es für 
asymmetrische Kriege typisch ist: Sowohl der Raketenbeschuss als auch die direkte Konfrontation 
in Kämpfen mit den israelischen Streitkräften gingen im Verlauf des Jahres 2024 drastisch zurück 
(Mehvar/Khdour 2024). 

21	  	Siehe die Definition von intra-state conflict bei UCDP, https://www.uu.se/en/department/peace-and-conflict-research/
research/ucdp/ucdp-definitions; 30.09.25.

https://www.uu.se/en/department/peace-and-conflict-research/research/ucdp/ucdp-definitions
https://www.uu.se/en/department/peace-and-conflict-research/research/ucdp/ucdp-definitions
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Abbildung 3a: Anzahl Hamas zugeordneter Ereignisse „Explosionen/Angriffe aus der Distanz“ in Israel pro 
Konfliktwoche 2023-2024. Darstellung auf Basis der disaggregierten Daten von ACLED zu „Explosions/Remote 
Violence“, die nur bis September 2024 vorliegen. Berücksichtigt werden darin solche Angriffe, die mit Spreng-
körpern durchgeführt werden, darunter Luft- und Drohnenschläge, Artillerie- und Raketenbeschuss, Bomben, 
Granaten, improvisierte Sprengsätze. Auch Selbstmordanschläge werden gezählt, sofern sie mit Sprengstoff 
verübt wurden (ACLED 2025). Ein Ereignis kann mehrere Raketen oder mehrfachen Beschuss enthalten. Co-
diert werden nur solche Ereignisse, bei denen es einen Einschlag gab. Sofern ein Verteidigungssystem wie der 
Iron Dome alle Geschosse abhält, werden sie nicht gezählt; schaffen es einzelne Raketen, so wird ein Ereignis 
registriert. Ausgeschlossen sind bei unserer Betrachtung die bei ACLED unter „battles“ codierten Gefechte, die 
sich in nicht nach Urheber:in unterschieden lassen und immer als Interaktion erscheinen. 

Abbildung 3b: Anzahl Hamas zugeordneter Raketenalarme in Israel pro Konfliktwoche 2023-2025. Darstellung 
auf Basis der Daten von RocketAlert.live (2025). Die Rohdaten wurden mit folgenden Hinweisen übermittelt. Sie 
basieren auf den offiziellen öffentlichen Application Programming Interface-Daten des Heimatschutzkomman-
dos der israelischen Streitkräfte. Die Daten zeigen die Anzahl der Alarme, nicht die Anzahl der abgefeuerten, 
eingeschlagenen oder abgefangenen Raketen bzw. UAVs. Ein Teil dieser Informationen ist nicht öffentlich und/
oder geheim. Der Urheber des Beschusses wird auf Grundlage des Ortes des Alarms sowie dessen Entfernung 
zu Gaza bzw. zum Libanon zugeordnet. Raketenangriffe durch den Islamischen Jihad (Gaza) sind Hamas zuge-
ordnet; Angriffe von dritten Akteuren aus dem Südlibanon sind Hezbollah zugeordnet.

Konfliktwoch Hamas Hezbollah Iran Houthis Konfliktwo Nicht abgefangene Ereignisse
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Konfliktwoch Hamas Hezbollah Iran Houthis Konfliktwo Nicht abgefangene Ereignisse
13 10 23 4775 675 0 0 13 10 23 86
20 10 23 640 265 0 0 20 10 23 59
27 10 23 461 206 0 0 27 10 23 34
03 11 23 429 216 0 0 03 11 23 52
10 11 23 260 183 0 0 10 11 23 26
17 11 23 160 131 0 0 17 11 23 20
24 11 23 228 209 0 0 24 11 23 6
01 12 23 167 33 0 0 01 12 23 5
08 12 23 312 187 0 0 08 12 23 16
15 12 23 123 92 0 0 15 12 23 11
22 12 23 156 174 0 0 22 12 23 19
29 12 23 47 140 0 0 29 12 23 2
05 01 24 86 84 0 0 05 01 24 6
12 01 24 51 356 0 0 12 01 24 3
19 01 24 45 36 0 0 19 01 24 9
26 01 24 11 45 0 0 26 01 24 0
02 02 24 45 63 0 0 02 02 24 7
09 02 24 4 98 0 0 09 02 24 2
16 02 24 6 93 0 0 16 02 24 2
23 02 24 9 84 0 0 23 02 24 2
01 03 24 16 172 0 0 01 03 24 3
08 03 24 4 109 0 0 08 03 24 5
15 03 24 6 134 0 0 15 03 24 1
22 03 24 2 94 0 0 22 03 24 0
29 03 24 11 154 0 0 29 03 24 2
05 04 24 15 174 0 0 05 04 24 3
12 04 24 6 136 0 0 12 04 24 2
19 04 24 4 140 645 0 19 04 24 3
26 04 24 5 174 0 0 26 04 24 4
03 05 24 0 76 0 0 03 05 24 5
10 05 24 31 275 0 0 10 05 24 13
17 05 24 31 401 0 0 17 05 24 15
24 05 24 18 469 0 0 24 05 24 3
31 05 24 9 293 0 0 31 05 24 8
07 06 24 8 428 0 0 07 06 24 2
14 05 24 24 678 0 0 14 05 24 7
21 06 24 27 114 0 0 21 06 24 7
28 06 24 24 163 0 0 28 06 24 4
06 07 24 19 312 0 0 06 07 24 6
12 07 24 17 163 0 0 12 07 24 3
19 07 24 8 192 0 0 19 07 24 2
26 07 24 23 258 0 0 26 07 24 6
02 08 24 10 164 0 0 02 08 24 4
09 08 24 20 199 0 0 09 08 24 6
16 08 24 7 185 0 0 16 08 24 7
23 08 24 3 283 0 0 23 08 24 4
30 08 24 4 286 0 0 30 08 24 2
06 09 24 2 182 0 0 06 09 24 0
13 09 24 7 219 0 0 13 09 24 2
20 09 24 3 333 0 113 20 09 24
27 09 24 2 1567 0 122 27 09 24
04 10 24 3 1911 1869 140 04 10 24
11 10 24 50 1380 0 223 11 10 24
18 10 24 33 1556 0 0 18 10 24
25 10 24 7 1877 0 0 25 10 24
01 11 24 11 1261 0 0 01 11 24
08 11 24 44 1323 0 0 08 11 24
15 11 24 45 1110 0 0 15 11 24
22 11 24 17 922 0 0 22 11 24
29 11 24 4 1073 0 0 29 11 24
06 12 24 4 6 0 108 06 12 24
13 12 24 14 0 0 12 13 12 24
20 12 24 10 2 0 208 20 12 24
27 12 24 4 0 0 801 27 12 24
03 01 25 105 11 0 591 03 01 25
10 01 25 9 0 0 2 10 01 25
17 01 25 14 1 0 308 17 01 25
24 01 25 2 0 0 268 24 01 25
31 01 25 0 0 0 0 31 01 25
07 02 25 0 0 0 0 07 02 25
14 02 25 0 0 0 0 14 02 25
21 02 25 0 0 0 0 21 02 25
28 02 25 0 0 0 0 28 02 25
07 03 25 0 0 0 0 07 03 25
14 03 25 1 0 0 0 14 03 25
21 03 25 4 0 0 721 21 03 25
28 03 25 11 6 0 765 28 03 25
04 04 25 7 0 0 268 04 04 25
11 04 25 24 2 0 0 11 04 25
18 04 25 1 0 0 563 18 04 25
25 04 25 0 0 0 50 25 04 25
02 05 25 0 0 0 534 02 05 25
09 05 25 2 0 0 618 09 05 25
16 05 25 7 0 0 684 16 05 25
23 05 25 8 0 0 477 23 05 25
30 05 25 0 0 0 381 30 05 25
06 06 25 2 2 0 872 06 06 25
13 06 25 1 0 1259 326 13 06 25
20 06 25 124 404 12305 104 20 06 25
27 06 25 1178 4651 0 0 27 06 25
04 07 25 4 0 0 299 04 07 25
11 07 25 4 0 0 347 11 07 25
18 07 25 5 0 0 273 18 07 25
25 07 25 0 0 0 295 25 07 25
01 08 25 1 0 0 477 01 08 25
08 08 25 3 0 0 105 08 08 25
15 08 25 5 0 0 0 15 08 25
22 08 25 1 0 0 278 22 08 25
29 08 25 1 0 0 106 29 08 25
05 09 25 2 0 0 281 05 09 25
12 09 25 6 0 0 125 12 09 25
19 09 25 0 0 0 607 19 09 25
26 09 25 4 0 0 250 26 09 25
03 10 25 10 0 0 134 03 10 25
07 10 25 0 0 0 159 07 10 25
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Für derartige hochgradig asymmetrische Konflikte zeigt der Forschungsstand, dass sich nicht-staatliche Ak-

teure nicht allein mit militärischen Mitteln besiegen lassen – insbesondere dann nicht, wenn sie über eine si-

gnifikante soziale Verwurzelung verfügen und auch politisch, gar regierungsähnlich aktiv sind (Clément/Geis/

Pfeifer 2021). In Bezug auf Hamas lässt sich zwar feststellen, dass die fortgesetzten Kampfhandlungen den Ak-
teur militärisch signifikant schwächten. Allerdings ist dies nicht mit einer Marginalisierung von Hamas oder 

gar ihrem Verschwinden gleichzusetzen. So verfügte die Organisation ein Jahr nach Beginn des Krieges laut 

Angaben des israelischen Militärs noch über rund die Hälfte ihrer Kämpfer (Mehvar/Khdour 2024). 

Hamas konnte zudem neue Mitglieder gewinnen (Mehvar/Khdour 2025). Der ehemalige US-Au-
ßenminister Antony Blinken ging im Januar 2025 gar davon aus, Hamas habe genauso viele Kämp-
fer hinzugewonnen, wie sie seit Oktober 2023 verloren habe (Blinken 2025). Dies ist angesichts der 
fortgesetzten massiven israelischen Gewaltanwendung wenig überraschend und deckt sich mit den 
oben genannten Erkenntnissen zu „civilian victimization“: Angesichts der israelischen Massengewalt 
liegt es für Zivilist:innen nahe, Hamas als Akteur zu unterstützen, da sie dieser Gewalt etwas entge-
gensetzt – und zwar unabhängig davon, ob sie die Ideologie oder das Handeln von Hamas grundsätz-
lich befürworten oder in der Vergangenheit befürwortet haben. Wie die Erhebung des Arab Barometer 
kurz vor dem 7. Oktober 2023 zeigte, waren die Unterstützungswerte von Hamas vor dem Angriff 
sehr schlecht – 67% der Befragten gaben an, gar kein oder kaum Vertrauen in die Hamas-geführte 
Regierung zu haben (Jamal/Robbins 2023). Im Dezember 2023 war aber eine signifikante Erhöhung 
der Unterstützungswerte in der ganzen arabischen Welt festzustellen (Robbins et al. 2023). Bemer-
kenswert sind vor diesem Hintergrund zwar die vernehmbaren Proteste von Teilen der mehrfach 
vertriebenen, ausgehungerten und physisch wie psychisch schwer versehrten Zivilbevölkerung ge-
gen Hamas (Scherbel-Ball 2025) – einem Akteur, dessen repressiver und teils gewaltsamer Umgang 
mit Protesten in Gaza gut dokumentiert ist (Amnesty International 2025). Basierend auf der grund-
sätzlichen sozialen und politischen Verankerung von Hamas, den Entwicklungen der vergangenen 
Monate sowie Erkenntnissen zu anderen Fällen wird allerdings deutlich, dass das „Ausmerzen” und 
die „Vernichtung” von oder der „totale Sieg” gegen Hamas – so unterschiedliche Varianten in der For-
mulierung des ersten israelischen Kriegsziels durch die Regierung22 – mit militärischen Mitteln nicht 
zu erreichen ist.23 

Auch in Bezug auf das zweite proklamierte Ziel, die Befreiung der von Hamas und anderen militan-
ten Gruppen entführten Soldaten und Zivilpersonen, zeigt sich, dass vor allem Verhandlungen erfolg-
versprechend waren. Im Juli 2025 waren von den 148 nach Israel zurückgekehrten Personen 140 durch 
Deals im Rahmen der beiden Waffenstillstände 2023 und 2025 befreit worden, nur acht Personen durch 
militärische Gewalt (Said-Moorhouse et al. 2025). Drei in Gaza festgehaltene Personen wurden durch 

22	 Siehe Times News, Netanyahu vows to “eradicate” Hamas after deadly Jerusalem shooting, 30.11.23, https://www.
youtube.com/watch?v=tRDZXnnVVcs, Reuters, Israel’s new war cabinet vows to wipe Hamas off the earth, 12.10.23, 
https://www.reuters.com/world/middle-east/netanyahu-gantz-agree-form-emergency-israel-government-state-
ment-2023-10-11/, Toi Staff in Times of Israel, Taking flak from right, Netanyahu vows war will Hamas will continue 
‘until the end’, 20.12.23, https://www.timesofisrael.com/taking-flak-from-right-netanyahu-vows-war-will-hamas-will-
continue-until-the-end/.

23	  	Von dieser Feststellung unberührt bleibt die Frage, ob die Auslöschung von Hamas tatsächlich das Ziel Israels ist. 
Daran bestehen berechtigte Zweifel (siehe z.B. Schneider 2025). 

https://www.youtube.com/watch?v=tRDZXnnVVcs
https://www.youtube.com/watch?v=tRDZXnnVVcs
https://www.reuters.com/world/middle-east/netanyahu-gantz-agree-form-emergency-israel-government-statement-2023-10-11/
https://www.reuters.com/world/middle-east/netanyahu-gantz-agree-form-emergency-israel-government-statement-2023-10-11/
https://www.timesofisrael.com/taking-flak-from-right-netanyahu-vows-war-will-hamas-will-continue-until-the-end/
https://www.timesofisrael.com/taking-flak-from-right-netanyahu-vows-war-will-hamas-will-continue-until-the-end/
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direkten israelischen Beschuss getötet (Frankel 2024). Selbst frühere Hardliner innerhalb israelischer 
Sicherheitskreise, die sich lange gegen Geiselabkommen ausgesprochen hatten, gingen schon seit 
Längerem davon aus, dass die verbleibenden verschleppten Personen durch militärische Mittel nicht 
mehr zu retten seien (Hashmonai 2025). Die Pläne der israelischen Regierung, Gaza vollständig zu 
besetzen, wurden von den Angehörigen der Verschleppten und der israelischen Opposition als Todes-
urteil für die Gefangenen in Gaza angesehen (Shpigel/Peleg 2024). Erst der Verhandlungsdurchbruch 
im Oktober 2025 führte zur Freilassung und Rückkehr der 20 verbleibenden, lebenden Israelis. Dieser 
Schritt war Teil des sog. „Friedensplans“ von Donald Trump, von dem darüber hinaus ein Teilrückzug 
des israelischen Militärs und einen erneuten, fragilen Waffenstillstand umfasst (siehe unten).

5.2.2 Israels Rolle in der regionalen Gewalteskalation

Deutschlands erklärtes Ziel ist es, mithilfe von Waffenlieferungen dauerhaft die Sicherheit Israels 
abzusichern. Die Bundesregierung gab regelmäßig an (z.B. Bundestag 2024b), ihr lägen „keine Er-
kenntnisse über einen Einsatz aus Deutschland gelieferter Rüstungsgüter in Gaza vor”. Medienbe-
richte zeichnen jedoch ein anderes Bild (Biermann et al. 2025). Trotzdem liegen zur konkreten Nut-
zung deutscher Waffen oder Komponenten durch Israel nur wenige Datenpunkte vor. Forensis (2024) 
stellte fest, dass die 2023 von Deutschland ausgelieferten Motoren für Panzer und Militärfahrzeuge 
vorgesehen sind, die auch bei Angriffen auf Zivilist:innen und zivile Infrastruktur in Gaza zum Ein-
satz kamen. Dasselbe gilt laut NDR und ZEIT für die deutschen Panzerfäuste Matador, mit denen 
insbesondere Wohngebäude zerstört wurden und deren Ausfuhr noch in der zweiten Jahreshälfte 
2024 genehmigt wurde (Buchen 2024; Bierman et al. 2025). Die von Deutschland geleasten und der 
israelischen Regierung zur Nutzung freigegebenen Drohnen können nicht nur für Überwachung und 
Zielerfassung, sondern auch für Angriffe auf Zivilpersonen genutzt werden, wie dies bereits in Gaza 
dokumentiert wurde. Und schließlich sind die Sa’ar 6-Korvetten bei der Aufrechterhaltung der Blocka-
de, aber auch für den direkten Beschuss von Gaza zum Einsatz gekommen (Forensis 2024, 8). 

Zwar lässt sich auf der Basis von Einzelfällen keine direkte Kausalität zwischen deutschen Waf-
fenlieferungen und ihrer Wirkung auf das Konfliktsystem oder gar Israels Sicherheit herstellen. Damit 
dem Ziel einer dauerhaften Erhöhung israelischer Sicherheit durch deutsche Waffenlieferungen ge-
dient wäre, müsste jedoch die von deutscher Seite unterstützte israelische regionale Militärstrategie 
dazu angelegt sein, Israels eigene Sicherheit zu erhöhen. Dazu ist zunächst das regionale militäri-
sche Verhalten und seine Wirkung auf das Konfliktsystem zu analysieren.

Der Konflikt war absehbar und von Beginn der israelischen Militäroperationen an regionalisiert. 
Mitglieder der sog. „Achse des Widerstandes”24 griffen in die Auseinandersetzungen ein, darunter 
insbesondere die libanesische Hisbollah und die jemenitischen Huthis. Auch in der Gesamtschau 
des Konfliktes zwischen Israel und den Mitgliedern der „Achse“ zeigen sich deutliche Unterschiede 
in der militärischen Schlagkraft. Diese können durch Auswertungen des Armed Conflict Location & 

24	  	Dazu zählen Iran, Syrien unter Bashar al-Assad, Hezbollah im Libanon, die Huthis im Jemen, irakische und syrische 
Milizen sowie Hamas und der Palästinensische Islamische Jihad.
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Event Data (ACLED)-Datensatzes eingeschätzt werden. Ein Maß für die Eskalationsdynamiken in der 
Region sind aggregierte Daten von ACLED zu „Explosionen und Angriffen aus der Ferne“ zwischen 
dem 7. Oktober 2023 und September 2025 (siehe Abbildung 4).25 

An der Abbildung sind folgende Punkte bemerkenswert. Erstens erreichen seit Dezember 2024 ganz 
unabhängig vom Akteur kaum noch Raketen israelisches Territorium, wobei die Eskalation des Kon-
flikts mit Iran in einen Krieg eine wichtige Ausnahme darstellt. Zudem sind die zwei Waffenstillstands-
phasen im November 2023 und in den ersten Monaten 2025 deutlich aus der Abbildung abzulesen. 
Weil die Angriffe in Israel alle Mitglieder der „Achse“ umfassen, zeigt sich, dass diese in Phasen des 
Waffenstillstandes in Gaza ebenfalls die Waffen ruhen ließen. Zweitens lässt sich anhand der zeitli-
chen Abfolge erkennen, dass die massive Eskalation mit Hezbollah im Libanon ebenso wie der Krieg 
mit Iran von Israel ausgingen (siehe dazu auch Mehvar 2024b). Drittens gibt es seit November 2024 
keine effektive Bedrohung Israels mehr durch Raketenbeschuss; ganz unabhängig vom Akteur errei-
chen kaum noch Raketen israelisches Territorium, wobei die Eskalation des Konflikts mit Iran in einen 
Krieg eine wichtige Ausnahme darstellt. Einem Quasi-Erliegen des nicht abfangbaren Beschusses 
auf Israel steht ein trotz Waffenstillstand durch Israel fortgesetzter Beschuss des Libanons auf nied-
rigem Niveau gegenüber – und ein ungemindertes Gewaltniveau in Gaza. 

Für den gesamten Raketenbeschuss inklusive abgefangener Angriffe stellen Daten zu Luftalarm 
ein geeignetes Maß dar (Statista 2025b). Diese spiegeln die skizzierten Entwicklungen wider. Auf 
Grundlage der von RocketAlert.live gesammelten Daten zu Raketenalarm26 zeigt sich erstens, dass 
aus Gaza seit Anfang 2024 kaum noch Beschuss erfolgt – eine Ausnahme ist auch hier der Beschuss 
während Israels Krieg gegen Iran im Juni 2025. Im Jahr 2024 erfolgte der Großteil des Beschusses 
von Hezbollah, kam mit Ende des Krieges im Libanon aber zum Jahresende ebenfalls zum Erliegen. 
2025 war durch Beschuss der Houthis aus dem Jemen geprägt. Spitzen iranischen Beschusses zeig-
ten sich jeweils nach den Angriffen auf die iranische Botschaft in Syrien (April 2024), der Tötung von 
Ismail Haniyeh in Teheran (September 2024), der mit den Pager-Angriffen und dem darauf folgenden 

25	  	Diese fassen Ereignisse nach Konfliktwochen zusammen und zählen sie für unterschiedliche geographische Regio-
nen, unterscheiden jedoch nicht nach Urheber:in. Sofern ein Verteidigungssystem wie der Iron Dome alle Geschosse 
abhält, werden sie nicht gezählt; schaffen es einzelne Raketen, so wird ein Ereignis registriert. Vor diesem Hinter-
grund lassen sich die einzelnen Kurven in Abbildung 4 nicht direkt miteinander vergleichen – hinter jeder Kurve 
stehen akteursspezifische Waffensysteme sowie hinter jedem Datenpunkt über eine Woche aggregierte Ereignisse, 
die jeweils mehrere Angriffe mit mehreren Waffensystemen enthalten können. Die Kurven geben deshalb vor allem 
Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Gewaltniveaus. Die aggregierten Daten lassen nicht direkt auf die Urhe-
berschaft des jeweiligen Angriffs schließen; disaggregierte Daten liegen nur bis zum September 2024 vor. Auf Basis 
dieser Daten zeigt sich zum Beispiel, dass im ersten Konfliktjahr 93% der erfassten Ereignisse in Gaza auf die israeli-
schen Streitkräfte zurückzuführen sind; in Israel lassen sich fast 100% der Ereignisse auf ausländische Regierungen 
oder nicht-staatliche bewaffnete Akteure zurückführen, die Teil der Achse des Widerstands sind. Wir übertragen 
diese Verteilungen auf den gesamten betrachteten Zeitraum und haben die Zahlen in Abbildung 4 um die entspre-
chenden Faktoren korrigiert, um zu vermeiden, dass etwa in Gaza von Hamas herbeigeführte Explosionen mitgezählt 
werden.

26	  	Die Rohdaten wurden von RocketAlert.live (2025) mit folgenden Hinweisen übermittelt. Sie basieren auf den offiziel-
len öffentlichen Application Programming Interface-Daten des Heimatschutzkommandos der israelischen Streitkräf-
te. Die Daten zeigen die Anzahl der Alarme, nicht die Anzahl der abgefeuerten, eingeschlagenen oder abgefangenen 
Raketen bzw. UAVs. Ein Teil dieser Informationen ist nicht öffentlich und/oder geheim. Der Urheber des Beschusses 
wird auf Grundlage des Ortes des Alarms sowie dessen Entfernung zu Gaza bzw. zum Libanon zugeordnet. Raketen-
angriffe durch den Islamischen Jihad (Gaza) sind Hamas zugeordnet; Angriffe von dritten Akteuren aus dem Südliba-
non sind Hezbollah zugeordnet. 
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Konfliktwoch Hamas Hezbollah Iran Houthis Konfliktwo Nicht abgefangene Ereignisse
13 10 23 4775 675 0 0 13 10 23 86
20 10 23 640 265 0 0 20 10 23 59
27 10 23 461 206 0 0 27 10 23 34
03 11 23 429 216 0 0 03 11 23 52
10 11 23 260 183 0 0 10 11 23 26
17 11 23 160 131 0 0 17 11 23 20
24 11 23 228 209 0 0 24 11 23 6
01 12 23 167 33 0 0 01 12 23 5
08 12 23 312 187 0 0 08 12 23 16
15 12 23 123 92 0 0 15 12 23 11
22 12 23 156 174 0 0 22 12 23 19
29 12 23 47 140 0 0 29 12 23 2
05 01 24 86 84 0 0 05 01 24 6
12 01 24 51 356 0 0 12 01 24 3
19 01 24 45 36 0 0 19 01 24 9
26 01 24 11 45 0 0 26 01 24 0
02 02 24 45 63 0 0 02 02 24 7
09 02 24 4 98 0 0 09 02 24 2
16 02 24 6 93 0 0 16 02 24 2
23 02 24 9 84 0 0 23 02 24 2
01 03 24 16 172 0 0 01 03 24 3
08 03 24 4 109 0 0 08 03 24 5
15 03 24 6 134 0 0 15 03 24 1
22 03 24 2 94 0 0 22 03 24 0
29 03 24 11 154 0 0 29 03 24 2
05 04 24 15 174 0 0 05 04 24 3
12 04 24 6 136 0 0 12 04 24 2
19 04 24 4 140 645 0 19 04 24 3
26 04 24 5 174 0 0 26 04 24 4
03 05 24 0 76 0 0 03 05 24 5
10 05 24 31 275 0 0 10 05 24 13
17 05 24 31 401 0 0 17 05 24 15
24 05 24 18 469 0 0 24 05 24 3
31 05 24 9 293 0 0 31 05 24 8
07 06 24 8 428 0 0 07 06 24 2
14 05 24 24 678 0 0 14 05 24 7
21 06 24 27 114 0 0 21 06 24 7
28 06 24 24 163 0 0 28 06 24 4
06 07 24 19 312 0 0 06 07 24 6
12 07 24 17 163 0 0 12 07 24 3
19 07 24 8 192 0 0 19 07 24 2
26 07 24 23 258 0 0 26 07 24 6
02 08 24 10 164 0 0 02 08 24 4
09 08 24 20 199 0 0 09 08 24 6
16 08 24 7 185 0 0 16 08 24 7
23 08 24 3 283 0 0 23 08 24 4
30 08 24 4 286 0 0 30 08 24 2
06 09 24 2 182 0 0 06 09 24 0
13 09 24 7 219 0 0 13 09 24 2
20 09 24 3 333 0 113 20 09 24
27 09 24 2 1567 0 122 27 09 24
04 10 24 3 1911 1869 140 04 10 24
11 10 24 50 1380 0 223 11 10 24
18 10 24 33 1556 0 0 18 10 24
25 10 24 7 1877 0 0 25 10 24
01 11 24 11 1261 0 0 01 11 24
08 11 24 44 1323 0 0 08 11 24
15 11 24 45 1110 0 0 15 11 24
22 11 24 17 922 0 0 22 11 24
29 11 24 4 1073 0 0 29 11 24
06 12 24 4 6 0 108 06 12 24
13 12 24 14 0 0 12 13 12 24
20 12 24 10 2 0 208 20 12 24
27 12 24 4 0 0 801 27 12 24
03 01 25 105 11 0 591 03 01 25
10 01 25 9 0 0 2 10 01 25
17 01 25 14 1 0 308 17 01 25
24 01 25 2 0 0 268 24 01 25
31 01 25 0 0 0 0 31 01 25
07 02 25 0 0 0 0 07 02 25
14 02 25 0 0 0 0 14 02 25
21 02 25 0 0 0 0 21 02 25
28 02 25 0 0 0 0 28 02 25
07 03 25 0 0 0 0 07 03 25
14 03 25 1 0 0 0 14 03 25
21 03 25 4 0 0 721 21 03 25
28 03 25 11 6 0 765 28 03 25
04 04 25 7 0 0 268 04 04 25
11 04 25 24 2 0 0 11 04 25
18 04 25 1 0 0 563 18 04 25
25 04 25 0 0 0 50 25 04 25
02 05 25 0 0 0 534 02 05 25
09 05 25 2 0 0 618 09 05 25
16 05 25 7 0 0 684 16 05 25
23 05 25 8 0 0 477 23 05 25
30 05 25 0 0 0 381 30 05 25
06 06 25 2 2 0 872 06 06 25
13 06 25 1 0 1259 326 13 06 25
20 06 25 124 404 12305 104 20 06 25
27 06 25 1178 4651 0 0 27 06 25
04 07 25 4 0 0 299 04 07 25
11 07 25 4 0 0 347 11 07 25
18 07 25 5 0 0 273 18 07 25
25 07 25 0 0 0 295 25 07 25
01 08 25 1 0 0 477 01 08 25
08 08 25 3 0 0 105 08 08 25
15 08 25 5 0 0 0 15 08 25
22 08 25 1 0 0 278 22 08 25
29 08 25 1 0 0 106 29 08 25
05 09 25 2 0 0 281 05 09 25
12 09 25 6 0 0 125 12 09 25
19 09 25 0 0 0 607 19 09 25
26 09 25 4 0 0 250 26 09 25
03 10 25 10 0 0 134 03 10 25
07 10 25 0 0 0 159 07 10 25

10173 29395 16078 12995 68641
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Anzahl Hamas zugeordneter Ereignisse 
„Explosionen/Angriffe aus der Distanz“ in 

Israel pro Konfliktwoche 2023-2024

Beginn des israelischen Einmarsches im Libanon zusammenfiel, und dem Angriffskrieg Israels auf 
Iran (Juni 2025). Letzterer führte zu einem kurzfristigen koordinierten Anstieg des Beschusses durch 
Hezbollah und Hamas, der danach jedoch nahezu vollständig zum Erliegen kam (siehe Abbildung 5). 
Schließlich ist entgegen dem öffentlich verbreiteten Bild festzustellen, dass die geringste Zahl der 
Luftalarme auf Hamas zurückzuführen ist (siehe Tabelle 6 im Anhang).

Abbildung 4: Anzahl der Ereignisse in der Kategorie „Explosionen/Angriffe aus der Distanz“ pro Konfliktwoche seit 
dem 7. Oktober 2023. Darstellung auf Basis der aggregierten Daten von ACLED zu „Explosions/Remote Violence“. 
Jemen ist hier ausgenommen, weil sich die Ereignisse dort wegen der anhaltenden Gewalt im Land nicht von isra-
elischen Angriffen abtrennen lassen.

Abbildung 5: Anzahl Raketenalarme in Israel pro Konfliktwoche nach Akteur. Darstellung auf Basis der Daten 
von RocketAlert.live (2025)

Konfliktwoche Angriffe auf Israe In Israel Getötete Getötete Korrigie    Angriffe korrigier    Angriffe auf Palästin In Palästina Getötet Angriffe auf Libano Im Libanon G Angriffe in Ira In Iran Getötete
07 10 23 07-Oktober-2023 106 45 2105 73 216 96 226 2127 51 4 0 0
14 10 23 14-Oktober-2023 100 5 2220 57 208 32 217 2243 125 23 0 0
21 10 23 21-Oktober-2023 59 0 2996 73 266 88 278 3027 127 31 0 0
28 10 23 28-Oktober-2023 93 1 1919 61 295 68 308 1939 176 11 0 0
04 11 23 ############### 64 1 1297 89 293 76 306 1311 173 15 0 0
11 11 23 ############### 89 1 1109 79 264 96 276 1121 209 7 0 0
18 11 23 ############### 90 0 2700 72 255 36 266 2728 238 21 2 0
25 11 23 ############### 11 0 178 2 57 6 60 180 22 3 0 0
02 12 23 ############### 82 1 2115 63 261 12 272 2137 260 10 0 0
09 12 23 ############### 60 0 1170 18 250 56 261 1182 198 13 0 0
16 12 23 ############### 50 0 888 03 244 8 255 897 180 15 1 1
23 12 23 ############### 41 0 1327 59 240 250 1341 152 12 1 0
30 12 23 ############### 40 0 920 7 245 76 256 930 140 21 1 93
06 01 24 06-Januar-2024 42 0 985 05 232 32 242 995 166 18 1 0
13 01 24 13-Januar-2024 42 2 966 24 241 92 252 976 170 2 3 11
20 01 24 20-Januar-2024 22 0 1074 15 216 96 226 1085 175 18 0 0
27 01 24 27-Januar-2024 39 0 746 46 217 92 227 754 189 12 3 3
03 02 24 03-Februar-2024 38 0 658 35 227 52 237 665 213 12 1 1
10 02 24 10-Februar-2024 37 0 662 31 166 08 173 669 238 54 3 2
17 02 24 17-Februar-2024 36 0 657 36 248 64 259 664 176 10 0 0
24 02 24 24-Februar-2024 45 0 379 17 214 08 223 383 203 19 0 0
02 03 24 02-März-2024 38 1 578 16 236 16 246 584 188 20 1 0
09 03 24 09-März-2024 52 0 532 62 219 84 229 538 156 19 0 0
16 03 24 16-März-2024 35 0 310 86 219 84 229 314 171 2 0 0
23 03 24 23-März-2024 45 1 353 43 216 96 226 357 156 39 0 0
30 03 24 30-März-2024 40 0 369 27 190 08 198 373 135 10 0 0
06 04 24 06-April-2024 30 0 505 89 180 48 188 511 138 5 0 0
13 04 24 13-April-2024 45 1 307 89 160 32 167 311 194 11 1 0
20 04 24 20-April-2024 44 0 322 74 219 84 229 326 152 11 1 2
27 04 24 27-April-2024 27 0 254 43 206 4 215 257 151 2 0 0
04 05 24 04-Mai-2024 61 7 254 43 226 56 236 257 182 18 0 0
11 05 24 11-Mai-2024 70 1 408 87 207 36 216 413 122 15 0 0
18 05 24 18-Mai-2024 58 0 380 16 218 88 228 384 145 12 0 0
25 05 24 25-Mai-2024 61 0 330 66 225 6 235 334 153 19 0 0
01 06 24 01-Juni-2024 67 2 362 34 214 08 223 366 187 8 0 0
08 06 24 08-Juni-2024 82 1 409 86 173 76 181 414 160 21 0 0
15 06 24 15-Juni-2024 31 0 230 67 171 84 179 233 146 9 1 1
22 06 24 22-Juni-2024 40 0 368 28 198 72 207 372 157 10 0 0
29 06 24 29-Juni-2024 77 0 281 16 189 12 197 284 164 9 0 0
06 07 24 06-Juli-2024 55 1 439 56 213 12 222 444 188 5 0 0
13 07 24 13-Juli-2024 70 1 481 14 165 12 172 486 159 17 0 0
20 07 24 20-Juli-2024 56 0 285 12 170 88 178 288 136 8 0 0
27 07 24 27-Juli-2024 46 1 262 35 215 04 224 265 135 22 1 2
03 08 24 03-August-2024 71 1 251 46 195 84 204 254 164 21 0 0
10 08 24 10-August-2024 76 0 459 36 226 56 236 464 159 11 0 0
17 08 24 17-August-2024 102 2 278 19 219 84 229 281 198 34 0 0
24 08 24 24-August-2024 56 1 307 89 226 56 236 311 215 3 0 0
31 08 24 31-August-2024 51 0 256 41 171 84 179 259 166 5 0 0
07 09 24 ############### 53 0 242 55 162 24 169 245 188 14 0 0
14 09 24 ############### 74 2 260 37 159 36 166 263 258 103 0 0
21 09 24 ############### 146 0 214 83 166 08 173 217 834 846 0 0
28 09 24 ############### 150 0 309 87 168 96 176 313 759 446 0 0
05 10 24 05-Oktober-2024 145 5 443 52 205 44 214 448 615 193 0 0
12 10 24 12-Oktober-2024 141 4 369 27 190 08 198 373 677 252 3 2
19 10 24 19-Oktober-2024 179 4 499 95 186 24 194 505 692 206 0 0
26 10 24 26-Oktober-2024 120 8 578 16 214 08 223 584 647 341 16 9
02 11 24 ############### 98 2 325 71 192 200 329 561 224 1 12
09 11 24 ############### 132 2 298 98 190 08 198 302 575 331 0 0
16 11 24 ############### 122 2 426 69 189 12 197 431 636 204 0 0
23 11 24 ############### 77 0 300 96 166 08 173 304 508 240 0 0
30 11 24 ############### 2 0 352 44 171 84 179 356 103 14 2 3
07 12 24 ############### 5 0 323 73 155 52 162 327 47 18 0 0
14 12 24 ############### 4 0 356 4 168 96 176 360 19 1 2 5
21 12 24 ############### 6 0 398 97 158 4 165 403 16 3 0 0
28 12 24 ############### 5 0 317 79 158 4 165 321 21 0 2 7
04 01 25 04-Januar-2025 3 0 324 72 188 16 196 328 25 5 0 0
11 01 25 11-Januar-2025 2 0 380 16 162 24 169 384 37 0 0 0
18 01 25 18-Januar-2025 0 0 69 3 56 64 59 70 28 0 0 0
25 01 25 25-Januar-2025 0 0 15 84 12 48 13 16 37 9 2 2
01 02 25 01-Februar-2025 0 0 15 84 15 36 16 16 21 4 0 0
08 02 25 08-Februar-2025 0 0 31 68 20 16 21 32 38 10 1 0
15 02 25 15-Februar-2025 1 0 11 88 32 64 34 12 21 6 0 0
22 02 25 22-Februar-2025 0 0 3 96 25 92 27 4 31 6 1 1
01 03 24 01-März-2025 0 0 21 78 48 50 22 26 1 0 0
08 03 25 08-März-2025 0 0 51 48 56 64 59 52 22 4 0 0
15 03 25 15-März-2025 1 0 654 39 154 56 161 661 36 8 0 0
22 03 25 22-März-2025 3 0 303 93 187 2 195 307 108 20 0 0
29 03 25 29-März-2025 2 0 454 41 176 64 184 459 25 7 0 0
05 04 25 05-April-2025 4 0 279 18 156 48 163 282 22 5 0 0
12 04 25 12-April-2025 2 0 281 16 202 56 211 284 28 9 0 0
19 04 25 19-April-2025 2 0 316 8 192 96 201 320 30 8 0 0
26 04 25 26-April-2025 2 0 351 45 201 6 210 355 12 3 0 0
03 05 25 03-Mai-2025 3 0 316 8 186 24 194 320 28 4 0 0
10 05 25 10-Mai-2025 2 0 434 61 187 2 195 439 24 4 0 0
17 05 25 17-Mai-2025 3 0 612 81 234 24 244 619 51 7 1 0
24 05 25 24-Mai-2025 0 0 401 94 215 04 224 406 46 3 0 0
31 05 25 31-Mai-2025 3 0 370 26 221 76 231 374 18 3 0 0
07 06 25 07-Juni-2025 5 1 401 94 190 08 198 406 30 6 61 169
14 06 25 14-Juni-2025 67 26 503 91 166 08 173 509 38 6 229 165
21 06 25 21-Juni-2025 17 4 372 24 157 44 164 376 43 6 91 179
28 06 25 28-Juni-2025 2 0 558 36 192 96 201 564 30 4 1 0
05 07 25 05-Juli-2025 2 0 468 27 212 16 221 473 40 9 0 0
12 07 25 12-Juli-2025 2 0 536 58 201 6 210 542 26 20 0 0
19 07 25 19-Juli-2025 4 0 376 2 162 24 169 380 34 5 0 0
26 07 25 26-Juli-2025 2 0 451 44 144 150 456 33 8 0 0
02 08 25 02-August-2025 2 0 197 01 149 76 156 199 34 12 2 1
09 08 25 09-August-2025 2 0 224 73 144 96 151 227 35 9 0 0
16 08 25 16-August-2025 3 0 241 56 150 72 157 244 27 2 2 2
23 08 25 0 0 283 14 171 84 179 286 21 4 1 1
30 08 25 30-August-2025 3 0 352 44 169 92 177 356 38 6 2 2
06 09 25 ############### 5 0 281 16 151 68 158 284 34 7 0 0

441 676

07-Oktober-2023 51 4 07 01 23 07 01 23 0 0
14-Oktober-2023 125 23 14 10 23 14 10 23 0 0
21-Oktober-2023 127 31 21 10 23 21 10 23 0 0
28-Oktober-2023 176 11 28 10 23 28 10 23 0 0
############### 173 15 04 11 23 04 11 23 0 0
############### 209 7 11 11 23 11 11 23 0 0
############### 238 21 18 11 23 18 11 23 18-November-2023 2 0
############### 22 3 25 11 23 25 11 23 0 0
############### 260 10 02 12 23 02 12 23 0 0
############### 198 13 09 12 23 09 12 23 0 0
############### 180 15 16 12 23 16 12 23 16-Dezember-2023 1 1
############### 152 12 23 12 23 23 12 23 23-Dezember-2023 1 0
############### 140 21 30 12 23 30 12 23 30-Dezember-2023 1 93

06-Januar-2024 166 18 06 01 24 06 01 24 06-Januar-2024 1 0
13-Januar-2024 170 2 13 01 24 13 01 24 13-Januar-2024 3 11
20-Januar-2024 175 18 20 01 24 20 01 24 0 0
27-Januar-2024 189 12 27 01 24 27 01 24 27-Januar-2024 3 3

03-Februar-2024 213 12 03 02 24 03 02 24 03-Februar-2024 1 1
10-Februar-2024 238 54 10 02 24 10 02 24 10-Februar-2024 3 2
17-Februar-2024 176 10 17 02 24 17 02 24 0 0
24-Februar-2024 203 19 24 02 24 24 02 24 0 0

02-März-2024 188 20 02 03 24 02 03 24 02-März-2024 1 0
09-März-2024 156 19 09 03 24 09 03 24 0 0
16-März-2024 171 2 16 03 24 16 03 24 0 0
23-März-2024 156 39 23 03 24 23 03 24 0 0
30-März-2024 135 10 30 03 24 30 03 24 0 0
06-April-2024 138 5 06 04 24 06 04 24 0 0
13-April-2024 194 11 13 04 24 13 04 24 13-April-2024 1 0
20-April-2024 152 11 20 04 24 20 04 24 20-April-2024 1 2
27-April-2024 151 2 27 04 24 27 04 24 0 0
04-Mai-2024 182 18 04 05 24 04 05 24 0 0
11-Mai-2024 122 15 11 05 24 11 05 24 0 0
18-Mai-2024 145 12 18 05 24 18 05 24 0 0
25-Mai-2024 153 19 25 05 24 25 05 24 0 0
01-Juni-2024 187 8 01 06 24 01 06 24 0 0
08-Juni-2024 160 21 08 06 24 08 06 24 0 0
15-Juni-2024 146 9 15 06 24 15 06 24 15-Juni-2024 1 1
22-Juni-2024 157 10 22 06 24 22 06 24 0 0
29-Juni-2024 164 9 29 06 24 29 06 24 0 0
06-Juli-2024 188 5 06 07 24 06 07 24 0 0
13-Juli-2024 159 17 13 07 24 13 07 24 0 0
20-Juli-2024 136 8 20 07 24 20 07 24 0 0
27-Juli-2024 135 22 27 07 24 27 07 24 27-Juli-2024 1 2

03-August-2024 164 21 03 08 24 03 08 24 0 0
10-August-2024 159 11 10 08 24 10 08 24 0 0
17-August-2024 198 34 17 08 24 17 08 24 0 0
24-August-2024 215 3 24 08 24 24 08 24 0 0
31-August-2024 166 5 31 08 24 31 08 24 0 0

############### 188 14 07 09 24 07 09 24 0 0
############### 258 103 14 09 24 14 09 24 0 0
############### 834 846 21 09 24 21 09 24 0 0
############### 759 446 28 09 24 28 09 24 0 0
05-Oktober-2024 615 193 05 10 24 05 10 24 0 0
12-Oktober-2024 677 252 12 10 24 12 10 24 12-Oktober-2024 3 2
19-Oktober-2024 692 206 19 10 24 19 10 24 0 0
26-Oktober-2024 647 341 26 10 24 26 10 24 26-Oktober-2024 16 9
############### 561 224 02 11 24 02 11 24 02-November-2024 1 12
############### 575 331 09 11 24 09 11 24 0 0
############### 636 204 16 11 24 16 11 24 0 0
############### 508 240 23 11 24 23 11 24 0 0
############### 103 14 30 11 24 30 11 24 30-November-2024 2 3
############### 47 18 07 12 24 07 12 24 0 0
############### 19 1 14 12 24 14 12 24 14-Dezember-2024 2 5
############### 16 3 21 12 24 21 12 24 0 0
############### 21 0 28 12 24 28 12 24 28-Dezember-2024 2 7

04-Januar-2025 25 5 04 01 25 04 01 25 0 0
11-Januar-2025 37 0 11 01 25 11 01 25 0 0
18-Januar-2025 28 0 18 01 25 18 01 25 0 0
25-Januar-2025 37 9 25 01 25 25 01 25 25-Januar-2025 2 2

01-Februar-2025 21 4 01 02 25 01 02 25 0 0
08-Februar-2025 38 10 08 02 25 08 02 25 08-Februar-2025 1 0
15-Februar-2025 21 6 15 02 25 15 02 25 0 0
22-Februar-2025 31 6 22 02 25 22 02 25 22-Februar-2025 1 1

01-März-2025 26 1 01 03 24 01 03 24 0 0
08-März-2025 22 4 08 03 25 08 03 25 0 0
15-März-2025 36 8 15 03 25 15 03 25 0 0
22-März-2025 108 20 22 03 25 22 03 25 0 0
29-März-2025 25 7 29 03 25 29 03 25 0 0
05-April-2025 22 5 05 04 25 05 04 25 0 0
12-April-2025 28 9 12 04 25 12 04 25 0 0
19-April-2025 30 8 19 04 25 19 04 25 0 0
26-April-2025 12 3 26 04 25 26 04 25 0 0
03-Mai-2025 28 4 03 05 25 03 05 25 0 0
10-Mai-2025 24 4 10 05 25 10 05 25 0 0
17-Mai-2025 51 7 17 05 25 17 05 25 17-Mai-2025 1 0
24-Mai-2025 46 3 24 05 25 24 05 25 0 0
31-Mai-2025 18 3 31 05 25 31 05 25 0 0
07-Juni-2025 30 6 07 06 25 07 06 25 07-Juni-2025 61 169
14-Juni-2025 38 6 14 06 25 14 06 25 14-Juni-2025 229 165
21-Juni-2025 43 6 21 06 25 21 06 25 21-Juni-2025 91 179
28-Juni-2025 30 4 28 06 25 28 06 25 28-Juni-2025 1 0
05-Juli-2025 40 9 05 07 25 05 07 25 0 0
12-Juli-2025 26 20 12 07 25 12 07 25 0 0
19-Juli-2025 34 5 19 07 25 19 07 25 0 0
26-Juli-2025 33 8 26 07 25 26 07 25 0 0

02-August-2025 34 12 02 08 25 02 08 25 02-August-2025 2 1
09-August-2025 35 9 09 08 25 09 08 25 0 0
16-August-2025 27 2 16 08 25 16 08 25 16-August-2025 2 2
23-August-2025 21 4 30 08 25 23 08 25 23-August-2025 1 1
30-August-2025 38 6 06 09 25 30 08 25 30-August-2025 2 2

############### 34 7 1 06 09 25 0 0
16291 4363 441 676

07-Oktober-2023 226 2127 07 01 23
14-Oktober-2023 217 2243 14 10 23
21-Oktober-2023 278 3027 21 10 23
28-Oktober-2023 308 1939 28 10 23
############### 306 1311 04 11 23
############### 276 1121 11 11 23
############### 266 2728 18 11 23
############### 60 180 25 11 23
############### 272 2137 02 12 23
############### 261 1182 09 12 23
############### 255 897 16 12 23
############### 250 1341 23 12 23
############### 256 930 30 12 23

06-Januar-2024 242 995 06 01 24
13-Januar-2024 252 976 13 01 24
20-Januar-2024 226 1085 20 01 24
27-Januar-2024 227 754 27 01 24

03-Februar-2024 237 665 03 02 24
10-Februar-2024 173 669 10 02 24
17-Februar-2024 259 664 17 02 24
24-Februar-2024 223 383 24 02 24

02-März-2024 246 584 02 03 24
09-März-2024 229 538 09 03 24
16-März-2024 229 314 16 03 24
23-März-2024 226 357 23 03 24
30-März-2024 198 373 30 03 24
06-April-2024 188 511 06 04 24
13-April-2024 167 311 13 04 24
20-April-2024 229 326 20 04 24
27-April-2024 215 257 27 04 24
04-Mai-2024 236 257 04 05 24
11-Mai-2024 216 413 11 05 24
18-Mai-2024 228 384 18 05 24
25-Mai-2024 235 334 25 05 24
01-Juni-2024 223 366 01 06 24
08-Juni-2024 181 414 08 06 24
15-Juni-2024 179 233 15 06 24
22-Juni-2024 207 372 22 06 24
29-Juni-2024 197 284 29 06 24
06-Juli-2024 222 444 06 07 24
13-Juli-2024 172 486 13 07 24
20-Juli-2024 178 288 20 07 24
27-Juli-2024 224 265 27 07 24

03-August-2024 204 254 03 08 24
10-August-2024 236 464 10 08 24
17-August-2024 229 281 17 08 24
24-August-2024 236 311 24 08 24
31-August-2024 179 259 31 08 24

############### 169 245 07 09 24
############### 166 263 14 09 24
############### 173 217 21 09 24
############### 176 313 28 09 24
05-Oktober-2024 214 448 05 10 24
12-Oktober-2024 198 373 12 10 24
19-Oktober-2024 194 505 19 10 24
26-Oktober-2024 223 584 26 10 24
############### 200 329 02 11 24
############### 198 302 09 11 24
############### 197 431 16 11 24
############### 173 304 23 11 24
############### 179 356 30 11 24
############### 162 327 07 12 24
############### 176 360 14 12 24
############### 165 403 21 12 24
############### 165 321 28 12 24

04-Januar-2025 196 328 04 01 25
11-Januar-2025 169 384 11 01 25
18-Januar-2025 59 70 18 01 25
25-Januar-2025 13 16 25 01 25

01-Februar-2025 16 16 01 02 25
08-Februar-2025 21 32 08 02 25
15-Februar-2025 34 12 15 02 25
22-Februar-2025 27 4 22 02 25

01-März-2025 50 22 01 03 24
08-März-2025 59 52 08 03 25
15-März-2025 161 661 15 03 25
22-März-2025 195 307 22 03 25
29-März-2025 184 459 29 03 25
05-April-2025 163 282 05 04 25
12-April-2025 211 284 12 04 25
19-April-2025 201 320 19 04 25
26-April-2025 210 355 26 04 25
03-Mai-2025 194 320 03 05 25
10-Mai-2025 195 439 10 05 25
17-Mai-2025 244 619 17 05 25
24-Mai-2025 224 406 24 05 25
31-Mai-2025 231 374 31 05 25
07-Juni-2025 198 406 07 06 25
14-Juni-2025 173 509 14 06 25
21-Juni-2025 164 376 21 06 25
28-Juni-2025 201 564 28 06 25
05-Juli-2025 221 473 05 07 25
12-Juli-2025 210 542 12 07 25
19-Juli-2025 169 380 19 07 25
26-Juli-2025 150 456 26 07 25

02-August-2025 156 199 02 08 25
09-August-2025 151 227 09 08 25
16-August-2025 157 244 16 08 25
23-August-2025 179 286 23 08 25
30-August-2025 177 356 30 08 25

############### 158 284 06 09 25
19428 54179
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An mehreren Punkten schwerer Schläge durch Israel auf libanesischem, syrischem und irani-
schem Staatsgebiet übten Iran und Hisbollah sich in Zurückhaltung und waren erkennbar an einer 
Deeskalation interessiert (für Details siehe Pfeifer 2024; Abbildung 4). Dennoch leisteten sie als Ver-
bündete von Hamas zumindest in begrenztem Umfang weiter militärische Unterstützung (durch di-
rekte Schläge, aber auch durch Waffenlieferungen), um glaubhaft den Fortbestand einer Allianz be-
haupten zu können. Israel antwortete auf diese Aktivitäten der „Achse” auf niedrigem Gewaltniveau 
regelmäßig mit einer deutlichen Steigerung der regionalen Gewaltanwendung. Auch der ehemalige 
US-Präsident Biden fühlte sich durch die Eskalation der israelischen Regierung mehrfach dazu ange-
halten, mäßigend auf Netanjahu einzuwirken, befürchtete er doch das Ausbrechen eines umfassen-
den Krieges zwischen Israel und Iran (Pfeifer 2024). 

Dieses Eskalationsniveau wurde im Juni 2025 erreicht. Israel bombardierte zunächst die iranische 
Flugabwehr, aber auch Abschussrampen für Boden-Boden-Raketen, und erklärte bereits nach weni-
gen Tagen, die Lufthoheit über Teheran erlangt zu haben. Darüber hinaus griff es iranische Nuklear-
anlagen, aber auch zivile Ziele an, darunter Wohn- und Mediengebäude sowie ein Krankenhaus und 
ein Gefängnis (OHCHR 2025b). Mehrere Wissenschaftler:innen wurden gezielt getötet. Insgesamt 
kamen laut vorläufiger Zahlen durch israelische Angriffe rund 1.000 Personen in Iran ums Leben, dar-
unter über 400 Zivilist:innen (Associated Press 2025). Nach überwiegender Ansicht verstoßen diese 
Angriffe gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot und, soweit sie zivile Ziele betrafen, auch gegen 
HVR. Iran reagierte mit Raketenangriffen auf Israel, auch dabei wurden unter Verstoß gegen das HVR 
zivile Ziele getroffen. Insgesamt 24 Zivilist:innen in Israel und Palästina wurden getötet. 

In diesem Zusammenhang bombardierten US-Tarnkappenbomber drei iranische Nuklearanlagen. 
Damit griffen die USA erstmalig direkt in das regionale Kriegsgeschehen ein – ein Schritt, den die 
Biden-Administration zu vermeiden gesucht hatte und der innerhalb der USA im demokratischen wie 
konservativen Lager auf große Kritik stieß. Iran reagierte mit einem angekündigten und zurückhalten-
den Angriff auf eine US-Basis in Katar, der kaum Schäden verursachte. Im September 2025 ist der 
Informationsstand, dass einer der drei angegriffenen Nuklearstandorte, Fordo, erheblich beschädigt 
worden ist. Das iranische Nuklearprogramm soll dadurch um etwa zwei Jahre zurückgeworfen wor-
den sein (Barnes/Sanger/Schmitt 2025). 

Eine nächste Stufe erreichte die regionale Eskalation am 9. September 2025 durch den Angriff 
Israels auf die Hamas-Verhandlungsdelegation in Doha, wohin sie für Waffenstillstandsgespräche 
angereist war. Die katarische Regierung sah darin einen unzweifelhaften Völkerrechtsbruch. Bei dem 
Angriff kamen fünf Hamas-Mitglieder ums Leben, von denen allerdings niemand Teil der Verhand-
lungsdelegation war oder zum Führungskreis gehörte. Auch ein katarischer Offizier wurde getötet. 
Zum ersten Mal in der Eskalation seit 2023 griff Israel das Territorium eines Staates an, mit dem es 
wichtige diplomatische Beziehungen unterhält und der bisher als Mediator bei den Verhandlungen 
mit Hamas agierte. Dies entspricht dem Bruch eines langwährenden Tabus. Beobachter:innen disku-
tierten die Möglichkeit, dass Israel bereit sei, auch weitere Staaten, in denen sich Führungsmitglieder 
von Hamas aufhalten, anzugreifen, darunter insbesondere die Türkei (Pehlivan 2025; Harel 2025). 
Weil auch die Trump-Administration in dieser Entwicklung eine Gefahr für US-Interessen in der Region 
sah, legte der Präsident im Oktober einen 20-Punkte-Plan vor (BBC 2025, siehe unten). 
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5.2.3 Das deutsche Ziel israelischer Sicherheit

Israel verfolgte also eine klare Strategie regionaler Eskalation, die wiederholt das Völkerrecht verletzt 
hat und die Deutschland durch seine Waffenlieferungen und anderweitige Unterstützung mitträgt. 
Doch ist sie dazu angelegt, Israels Sicherheit zu erhöhen? Um diese Frage zu beantworten, muss 
zwischen staatlicher und menschlicher Sicherheit unterschieden werden. Im derzeitigen deutschen 
Verständnis dominiert ein staatenzentriertes Verständnis von Sicherheit, das diese insbesondere an 
der Fähigkeit zur Aufrechterhaltung staatlicher Souveränität und militärischer Verteidigungsfähigkeit 
festmacht (siehe Daase 2010). Israels Sicherheit ist im engen Sinne zunächst dort konkret gefährdet, 
wo Angriffe von außen stattfinden.27 Darüber hinaus sieht es in einer möglichen nuklearen Bewaff-
nung Irans eine Bedrohung seiner Sicherheit (siehe Diskussion zu Eskalation mit Iran unten). Für die 
Verteidigung gegen den anhaltenden Raketenbeschuss ist der Iron Dome das zentrale Waffensystem, 
zu dem Deutschland nach allen verfügbaren Informationen keinen Beitrag leistet. Raketenbeschuss 
ging zuletzt nur noch von den Huthis aus (siehe Abbildung 5). Es lässt sich feststellen, dass Israels 
direkte militärische Gegner, die Achse des Widerstandes, kurzfristig signifikant geschwächt sind – 
durch seine militärischen Angriffe und nicht zuletzt durch das Ende der Assad-Herrschaft in Syrien. 
Die israelische Regierung behauptet deshalb, dass sie durch ihr militärisches Vorgehen effektive Ab-
schreckung und damit Sicherheit im engen Sinne wiederhergestellt habe. 

Es ist allerdings zweifelhaft, dass Israel temporäre militärische Vorteile strategisch in Zuwächse 
von staatlicher Sicherheit überführen kann. (Staatliche) Sicherheit lässt sich nur politisch erreichen 
und nicht dauerhaft militärisch erzwingen. Diejenigen Regierungen, mit denen Israel einen Friedens-
vertrag hat oder sich auf dem Weg zu einer Normalisierung der Beziehungen befindet, haben sich 
bisher nicht mit Vehemenz gegen den Genozid an den Palästinenser:innen gestellt. Aber Israel hat 
die Bevölkerungen der Region auf absehbare Zeit gegen sich aufgebracht. Akteure, die gegen Israel 
militärisch vorgehen, und insbesondere die Mitglieder der „Achse” konnten zudem – zumindest kurz-
fristig – einen massiven Zustimmungszuwachs erfahren (Robbins et al. 2023). Die Konfliktlinie zwi-
schen den Regierungen, die ein friedliches oder normalisiertes Verhältnis mit Israel unterhalten, und 
ihren Bevölkerungen hat sich verschärft und wird die Region in der nächsten Zeit begleiten (Valbjørn/
Bank/Darwich 2024). Damit hängt die israelische Sicherheit daran, dass die Regime in der Region 
ihre Linie gegen die eigene Bevölkerung durchsetzen – und dass ihr Fortbestehen gesichert ist. Dies 
ist keine nachhaltige Konstellation und steht spätestens dann in Frage, wenn in der Region erneut 
Massenproteste wie 2011 bzw. 2019 ausbrechen. Aber auch die amtierenden Regierungen insbe-
sondere der Golfstaaten sind spätestens seit den israelischen Angriffen auf Katar alarmiert. Dass 
Saudi-Arabien und Pakistan kurz danach den Durchbruch in ihren Verhandlungen und den Schluss 
eines Verteidigungsbündnisses verkündeten, ist kein Zufall: Galten die „Normalisierungsstaaten“ in 
der Region bislang als künftige Partner Israels in der Organisation regionaler Sicherheit – insbeson-
dere gegen Iran –, so zeigt das nun geschlossene Bündnis, dass sie sich angesichts der exzessiven 
israelischen Gewalt in der Region andere Allianzen suchen – auch mit anderen Atommächten. Immer 
mehr Regierungen in der Nachbarschaft sehen in Israel eine militärische Bedrohung und die Idee ei-
ner „muslimischen NATO“ steht im Raum (Schneider/Kolbitz 2025).

27	  	Eine Diskussion innerer Sicherheit übersteigt den Rahmen dieses Reports. 
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Einige Kommentator:innen gehen zudem davon aus, dass die israelischen und US-amerikani-
schen Angriffe diejenigen Fraktionen im Iran gestärkt haben, die sich in ihrer realistischen Auffas-
sung bestätigt sehen: Die Beschaffung von Atomwaffen ist der einzige Weg, künftige israelische 
Angriffe abzuschrecken (Raz 2025). Noch nicht absehbar ist, welche mittelfristigen Auswirkungen 
die israelische Eskalation gegenüber Katar für seine diplomatischen Beziehungen in der Region hat. 
Besonders bedenklich im Hinblick auf regionale Entwicklungen sind schließlich auch die israelischen 
Militärhandlungen in Syrien, die nicht nur völkerrechtswidrig sind, sondern auch die prekäre Post-Kon-
fliktordnung im Nachbarland sowie dritte Staaten zu destabilisieren drohen (Pfeifer/Schwab 2024; 
Ozcelik 2025). Israel wird als Teil der Region immer auch von regionalen Sicherheitsproblemen be-
troffen sein – israelische Sicherheit lässt sich nicht ohne regionale Sicherheit denken.

Aus der Forschung zur Internationalisierung von asymmetrischen Gewaltkonflikten und Bürger-
kriegen, zum Beispiel in Form von Waffenlieferungen und anderen militärisch relevanten Unterstüt-
zungsleistungen, wissen wir, dass solche Konflikte von längerer Dauer und höheren Todeszahlen 
geprägt sind und dazu neigen, Sekundärkonflikte und gar weitere Kriege auszulösen (Pfeifer et al. im 
Erscheinen). Sie können auch die relevanten Kalküle der beteiligten Konfliktparteien verändern: Wer 
auf fortgesetzte Unterstützung von außen setzen kann, hat wenig Gründe, einen Konflikt zu been-
den (Schulhofer-Wohl 2020). Dies zeigt sich auch im vorliegenden Fall. Deutsche Waffenlieferungen 
haben zwar Israels regionale Eskalationsstrategie und ihre Legitimation unterstützt. Diese ist aber 
nicht dazu angelegt, strategisch die staatliche Sicherheit Israels zu erhöhen. Die Fortsetzung von 
Waffenlieferungen nimmt Israel die Anreize, die Militärgewalt zu beenden und nach politischen und 
Verhandlungslösungen zu suchen. 

Dabei ist die sicherste Strategie, um den regionalen Konflikt zu deeskalieren und damit die beste-
henden akuten Sicherheitsbedrohungen für die israelische Bevölkerung zu beseitigen, die Gewalt in 
Gaza zu beenden. Denn es ist davon auszugehen, dass ein dauerhafter Waffenstillstand in Gaza auch 
Iran und andere verbleibende „Achsen“-Mitglieder zu einem Ende der militärischen Gewaltanwen-
dung bringt. Dies lässt sich bereits an den vorhergehenden und an der seit Oktober 2025 geltenden 
brüchigen Waffenruhe ablesen. 

Dieser Schritt ist auch für die israelische Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Selbst wenn die 
Schwächung der Mitglieder der „Achse des Widerstands“ als taktischer militärischer Vorteil und bes-
tenfalls kurzfristiger Zugewinn für staatliche Sicherheit angesehen werden mag: Die Kosten für die 
menschliche Sicherheit waren auch in Israel signifikant (Baumgart-Ochse et al. 2024; Wildangel 2024), 
wie nicht zuletzt an den knapp 70.000 Luftalarmen seit dem 7. Oktober 2023 abzulesen ist. Es gab 
hohe Zahlen an binnenvertriebenen Israelis und schwerwiegende Freiheitsverluste in einem Alltag, 
der von Raketenbeschuss unterbrochen und durch regelmäßiges Verharren in Bunkern geprägt ist. In 
Israel gibt es eine schwere Wirtschaftskrise und die israelische Regierung setzt auch nach innen ihren 
Autokratisierungstrend fort – vielfach in repressiver Reaktion auf innergesellschaftliche Konflikte, die 
durch die äußere militärische Gewaltausübung befeuert werden (Flaschenberg/Itzhaky 2024). 
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Abbildung 6: Anzahl der Getöteten durch Angriffe in der Kategorie „Explosionen/Angriffe aus der Distanz“ 
pro Konfliktwoche seit dem 7. Oktober 2023. Darstellung auf Basis der aggregierten Daten von ACLED zu 
„Explosions/Remote Violence“. Auch hier wurde auf Basis der disaggregierten Daten, die bis September 2024 
vorliegen, ein Korrekturfaktor für die Urheber:innen der Gewalt ermittelt. Für das erste Konfliktjahr sind zum 
Beispiel 99% der erfassten Ereignisse in Gaza auf die israelischen Streitkräfte zurückzuführen; in Israel las-
sen sich fast 100% der Ereignisse auf ausländische Regierungen oder nicht-staatliche bewaffnete Akteure 
zurückführen. Die Zahlen sind um den entsprechenden Faktor korrigiert.

Die Fortsetzung von Waffenlieferungen bedeutet auch, eine rechtsextreme israelische Regierung 
in ihrem Kurs zu unterstützen und die menschliche Unsicherheit in der israelischen Gesellschaft zu 
verstetigen. Zentral für die Bundesregierung sollte jedoch sein, ihren Blick über die Priorisierung is-
raelischer staatlicher und menschlicher Sicherheit hinaus zu weiten. In dieser Perspektive wird deut-
lich, dass Israel sich zur größten Bedrohung staatlicher und menschlicher Sicherheit in der Region 
entwickelt hat. Dabei zeigen sich große Vulnerabilitätsunterschiede zwischen der israelischen und 
der palästinensischen Gesellschaft in Gaza im Besonderen, aber auch den anderen Nachbargesell-
schaften. Israel kann sich gegen Raketenbeschuss mit dem hocheffektiven Iron Dome wehren, der 
laut Aussage der israelischen Streitkräfte rund 90% der Geschosse abfängt. In anderen Staaten gibt 
es keine auch nur im Ansatz vergleichbaren Abwehrsysteme. Entsprechend effektiver und tödlicher 
sind die israelischen Angriffe, wie sich in Abbildung 6 zeigt.28 

Ließ sich aus Abbildungen 4 und 5 noch kein direkter Vergleich zwischen den einzelnen Angreifern 
ziehen, so werden aus Abbildung 6 die Ausmaße der Unterschiede in der Gewaltintensität zwischen 

28	  	Nicht berücksichtigt sind hier die Personen, die durch andere Gewaltformen als Explosionen oder Distanzangriffe 
getötet wurden. Das gilt für die israelischen und internationalen Opfer der Angreifer des 7. Oktober 2023, die erschos-
sen, verbrannt oder auf andere Weise ums Leben gebracht wurden, ebenso wie für die in Gefechten, durch Aushun-
gern, die Zerstörung des Gesundheitssystems und Erschießen getöteten Menschen in Gaza.

Konfliktwoche Angriffe auf Israe In Israel Getötete Getötete Korrigie    Angriffe korrigier    Angriffe auf Palästin In Palästina Getötet Angriffe auf Libano Im Libanon G Angriffe in Ira In Iran Getötete
07 10 23 07-Oktober-2023 106 45 2105 73 216 96 226 2127 51 4 0 0
14 10 23 14-Oktober-2023 100 5 2220 57 208 32 217 2243 125 23 0 0
21 10 23 21-Oktober-2023 59 0 2996 73 266 88 278 3027 127 31 0 0
28 10 23 28-Oktober-2023 93 1 1919 61 295 68 308 1939 176 11 0 0
04 11 23 ############### 64 1 1297 89 293 76 306 1311 173 15 0 0
11 11 23 ############### 89 1 1109 79 264 96 276 1121 209 7 0 0
18 11 23 ############### 90 0 2700 72 255 36 266 2728 238 21 2 0
25 11 23 ############### 11 0 178 2 57 6 60 180 22 3 0 0
02 12 23 ############### 82 1 2115 63 261 12 272 2137 260 10 0 0
09 12 23 ############### 60 0 1170 18 250 56 261 1182 198 13 0 0
16 12 23 ############### 50 0 888 03 244 8 255 897 180 15 1 1
23 12 23 ############### 41 0 1327 59 240 250 1341 152 12 1 0
30 12 23 ############### 40 0 920 7 245 76 256 930 140 21 1 93
06 01 24 06-Januar-2024 42 0 985 05 232 32 242 995 166 18 1 0
13 01 24 13-Januar-2024 42 2 966 24 241 92 252 976 170 2 3 11
20 01 24 20-Januar-2024 22 0 1074 15 216 96 226 1085 175 18 0 0
27 01 24 27-Januar-2024 39 0 746 46 217 92 227 754 189 12 3 3
03 02 24 03-Februar-2024 38 0 658 35 227 52 237 665 213 12 1 1
10 02 24 10-Februar-2024 37 0 662 31 166 08 173 669 238 54 3 2
17 02 24 17-Februar-2024 36 0 657 36 248 64 259 664 176 10 0 0
24 02 24 24-Februar-2024 45 0 379 17 214 08 223 383 203 19 0 0
02 03 24 02-März-2024 38 1 578 16 236 16 246 584 188 20 1 0
09 03 24 09-März-2024 52 0 532 62 219 84 229 538 156 19 0 0
16 03 24 16-März-2024 35 0 310 86 219 84 229 314 171 2 0 0
23 03 24 23-März-2024 45 1 353 43 216 96 226 357 156 39 0 0
30 03 24 30-März-2024 40 0 369 27 190 08 198 373 135 10 0 0
06 04 24 06-April-2024 30 0 505 89 180 48 188 511 138 5 0 0
13 04 24 13-April-2024 45 1 307 89 160 32 167 311 194 11 1 0
20 04 24 20-April-2024 44 0 322 74 219 84 229 326 152 11 1 2
27 04 24 27-April-2024 27 0 254 43 206 4 215 257 151 2 0 0
04 05 24 04-Mai-2024 61 7 254 43 226 56 236 257 182 18 0 0
11 05 24 11-Mai-2024 70 1 408 87 207 36 216 413 122 15 0 0
18 05 24 18-Mai-2024 58 0 380 16 218 88 228 384 145 12 0 0
25 05 24 25-Mai-2024 61 0 330 66 225 6 235 334 153 19 0 0
01 06 24 01-Juni-2024 67 2 362 34 214 08 223 366 187 8 0 0
08 06 24 08-Juni-2024 82 1 409 86 173 76 181 414 160 21 0 0
15 06 24 15-Juni-2024 31 0 230 67 171 84 179 233 146 9 1 1
22 06 24 22-Juni-2024 40 0 368 28 198 72 207 372 157 10 0 0
29 06 24 29-Juni-2024 77 0 281 16 189 12 197 284 164 9 0 0
06 07 24 06-Juli-2024 55 1 439 56 213 12 222 444 188 5 0 0
13 07 24 13-Juli-2024 70 1 481 14 165 12 172 486 159 17 0 0
20 07 24 20-Juli-2024 56 0 285 12 170 88 178 288 136 8 0 0
27 07 24 27-Juli-2024 46 1 262 35 215 04 224 265 135 22 1 2
03 08 24 03-August-2024 71 1 251 46 195 84 204 254 164 21 0 0
10 08 24 10-August-2024 76 0 459 36 226 56 236 464 159 11 0 0
17 08 24 17-August-2024 102 2 278 19 219 84 229 281 198 34 0 0
24 08 24 24-August-2024 56 1 307 89 226 56 236 311 215 3 0 0
31 08 24 31-August-2024 51 0 256 41 171 84 179 259 166 5 0 0
07 09 24 ############### 53 0 242 55 162 24 169 245 188 14 0 0
14 09 24 ############### 74 2 260 37 159 36 166 263 258 103 0 0
21 09 24 ############### 146 0 214 83 166 08 173 217 834 846 0 0
28 09 24 ############### 150 0 309 87 168 96 176 313 759 446 0 0
05 10 24 05-Oktober-2024 145 5 443 52 205 44 214 448 615 193 0 0
12 10 24 12-Oktober-2024 141 4 369 27 190 08 198 373 677 252 3 2
19 10 24 19-Oktober-2024 179 4 499 95 186 24 194 505 692 206 0 0
26 10 24 26-Oktober-2024 120 8 578 16 214 08 223 584 647 341 16 9
02 11 24 ############### 98 2 325 71 192 200 329 561 224 1 12
09 11 24 ############### 132 2 298 98 190 08 198 302 575 331 0 0
16 11 24 ############### 122 2 426 69 189 12 197 431 636 204 0 0
23 11 24 ############### 77 0 300 96 166 08 173 304 508 240 0 0
30 11 24 ############### 2 0 352 44 171 84 179 356 103 14 2 3
07 12 24 ############### 5 0 323 73 155 52 162 327 47 18 0 0
14 12 24 ############### 4 0 356 4 168 96 176 360 19 1 2 5
21 12 24 ############### 6 0 398 97 158 4 165 403 16 3 0 0
28 12 24 ############### 5 0 317 79 158 4 165 321 21 0 2 7
04 01 25 04-Januar-2025 3 0 324 72 188 16 196 328 25 5 0 0
11 01 25 11-Januar-2025 2 0 380 16 162 24 169 384 37 0 0 0
18 01 25 18-Januar-2025 0 0 69 3 56 64 59 70 28 0 0 0
25 01 25 25-Januar-2025 0 0 15 84 12 48 13 16 37 9 2 2
01 02 25 01-Februar-2025 0 0 15 84 15 36 16 16 21 4 0 0
08 02 25 08-Februar-2025 0 0 31 68 20 16 21 32 38 10 1 0
15 02 25 15-Februar-2025 1 0 11 88 32 64 34 12 21 6 0 0
22 02 25 22-Februar-2025 0 0 3 96 25 92 27 4 31 6 1 1
01 03 24 01-März-2025 0 0 21 78 48 50 22 26 1 0 0
08 03 25 08-März-2025 0 0 51 48 56 64 59 52 22 4 0 0
15 03 25 15-März-2025 1 0 654 39 154 56 161 661 36 8 0 0
22 03 25 22-März-2025 3 0 303 93 187 2 195 307 108 20 0 0
29 03 25 29-März-2025 2 0 454 41 176 64 184 459 25 7 0 0
05 04 25 05-April-2025 4 0 279 18 156 48 163 282 22 5 0 0
12 04 25 12-April-2025 2 0 281 16 202 56 211 284 28 9 0 0
19 04 25 19-April-2025 2 0 316 8 192 96 201 320 30 8 0 0
26 04 25 26-April-2025 2 0 351 45 201 6 210 355 12 3 0 0
03 05 25 03-Mai-2025 3 0 316 8 186 24 194 320 28 4 0 0
10 05 25 10-Mai-2025 2 0 434 61 187 2 195 439 24 4 0 0
17 05 25 17-Mai-2025 3 0 612 81 234 24 244 619 51 7 1 0
24 05 25 24-Mai-2025 0 0 401 94 215 04 224 406 46 3 0 0
31 05 25 31-Mai-2025 3 0 370 26 221 76 231 374 18 3 0 0
07 06 25 07-Juni-2025 5 1 401 94 190 08 198 406 30 6 61 169
14 06 25 14-Juni-2025 67 26 503 91 166 08 173 509 38 6 229 165
21 06 25 21-Juni-2025 17 4 372 24 157 44 164 376 43 6 91 179
28 06 25 28-Juni-2025 2 0 558 36 192 96 201 564 30 4 1 0
05 07 25 05-Juli-2025 2 0 468 27 212 16 221 473 40 9 0 0
12 07 25 12-Juli-2025 2 0 536 58 201 6 210 542 26 20 0 0
19 07 25 19-Juli-2025 4 0 376 2 162 24 169 380 34 5 0 0
26 07 25 26-Juli-2025 2 0 451 44 144 150 456 33 8 0 0
02 08 25 02-August-2025 2 0 197 01 149 76 156 199 34 12 2 1
09 08 25 09-August-2025 2 0 224 73 144 96 151 227 35 9 0 0
16 08 25 16-August-2025 3 0 241 56 150 72 157 244 27 2 2 2
23 08 25 0 0 283 14 171 84 179 286 21 4 1 1
30 08 25 30-August-2025 3 0 352 44 169 92 177 356 38 6 2 2
06 09 25 ############### 5 0 281 16 151 68 158 284 34 7 0 0

441 676

07-Oktober-2023 51 4 07 01 23 07 01 23 0 0
14-Oktober-2023 125 23 14 10 23 14 10 23 0 0
21-Oktober-2023 127 31 21 10 23 21 10 23 0 0
28-Oktober-2023 176 11 28 10 23 28 10 23 0 0
############### 173 15 04 11 23 04 11 23 0 0
############### 209 7 11 11 23 11 11 23 0 0
############### 238 21 18 11 23 18 11 23 18-November-2023 2 0
############### 22 3 25 11 23 25 11 23 0 0
############### 260 10 02 12 23 02 12 23 0 0
############### 198 13 09 12 23 09 12 23 0 0
############### 180 15 16 12 23 16 12 23 16-Dezember-2023 1 1
############### 152 12 23 12 23 23 12 23 23-Dezember-2023 1 0
############### 140 21 30 12 23 30 12 23 30-Dezember-2023 1 93

06-Januar-2024 166 18 06 01 24 06 01 24 06-Januar-2024 1 0
13-Januar-2024 170 2 13 01 24 13 01 24 13-Januar-2024 3 11
20-Januar-2024 175 18 20 01 24 20 01 24 0 0
27-Januar-2024 189 12 27 01 24 27 01 24 27-Januar-2024 3 3

03-Februar-2024 213 12 03 02 24 03 02 24 03-Februar-2024 1 1
10-Februar-2024 238 54 10 02 24 10 02 24 10-Februar-2024 3 2
17-Februar-2024 176 10 17 02 24 17 02 24 0 0
24-Februar-2024 203 19 24 02 24 24 02 24 0 0

02-März-2024 188 20 02 03 24 02 03 24 02-März-2024 1 0
09-März-2024 156 19 09 03 24 09 03 24 0 0
16-März-2024 171 2 16 03 24 16 03 24 0 0
23-März-2024 156 39 23 03 24 23 03 24 0 0
30-März-2024 135 10 30 03 24 30 03 24 0 0
06-April-2024 138 5 06 04 24 06 04 24 0 0
13-April-2024 194 11 13 04 24 13 04 24 13-April-2024 1 0
20-April-2024 152 11 20 04 24 20 04 24 20-April-2024 1 2
27-April-2024 151 2 27 04 24 27 04 24 0 0
04-Mai-2024 182 18 04 05 24 04 05 24 0 0
11-Mai-2024 122 15 11 05 24 11 05 24 0 0
18-Mai-2024 145 12 18 05 24 18 05 24 0 0
25-Mai-2024 153 19 25 05 24 25 05 24 0 0
01-Juni-2024 187 8 01 06 24 01 06 24 0 0
08-Juni-2024 160 21 08 06 24 08 06 24 0 0
15-Juni-2024 146 9 15 06 24 15 06 24 15-Juni-2024 1 1
22-Juni-2024 157 10 22 06 24 22 06 24 0 0
29-Juni-2024 164 9 29 06 24 29 06 24 0 0
06-Juli-2024 188 5 06 07 24 06 07 24 0 0
13-Juli-2024 159 17 13 07 24 13 07 24 0 0
20-Juli-2024 136 8 20 07 24 20 07 24 0 0
27-Juli-2024 135 22 27 07 24 27 07 24 27-Juli-2024 1 2

03-August-2024 164 21 03 08 24 03 08 24 0 0
10-August-2024 159 11 10 08 24 10 08 24 0 0
17-August-2024 198 34 17 08 24 17 08 24 0 0
24-August-2024 215 3 24 08 24 24 08 24 0 0
31-August-2024 166 5 31 08 24 31 08 24 0 0

############### 188 14 07 09 24 07 09 24 0 0
############### 258 103 14 09 24 14 09 24 0 0
############### 834 846 21 09 24 21 09 24 0 0
############### 759 446 28 09 24 28 09 24 0 0
05-Oktober-2024 615 193 05 10 24 05 10 24 0 0
12-Oktober-2024 677 252 12 10 24 12 10 24 12-Oktober-2024 3 2
19-Oktober-2024 692 206 19 10 24 19 10 24 0 0
26-Oktober-2024 647 341 26 10 24 26 10 24 26-Oktober-2024 16 9
############### 561 224 02 11 24 02 11 24 02-November-2024 1 12
############### 575 331 09 11 24 09 11 24 0 0
############### 636 204 16 11 24 16 11 24 0 0
############### 508 240 23 11 24 23 11 24 0 0
############### 103 14 30 11 24 30 11 24 30-November-2024 2 3
############### 47 18 07 12 24 07 12 24 0 0
############### 19 1 14 12 24 14 12 24 14-Dezember-2024 2 5
############### 16 3 21 12 24 21 12 24 0 0
############### 21 0 28 12 24 28 12 24 28-Dezember-2024 2 7

04-Januar-2025 25 5 04 01 25 04 01 25 0 0
11-Januar-2025 37 0 11 01 25 11 01 25 0 0
18-Januar-2025 28 0 18 01 25 18 01 25 0 0
25-Januar-2025 37 9 25 01 25 25 01 25 25-Januar-2025 2 2

01-Februar-2025 21 4 01 02 25 01 02 25 0 0
08-Februar-2025 38 10 08 02 25 08 02 25 08-Februar-2025 1 0
15-Februar-2025 21 6 15 02 25 15 02 25 0 0
22-Februar-2025 31 6 22 02 25 22 02 25 22-Februar-2025 1 1

01-März-2025 26 1 01 03 24 01 03 24 0 0
08-März-2025 22 4 08 03 25 08 03 25 0 0
15-März-2025 36 8 15 03 25 15 03 25 0 0
22-März-2025 108 20 22 03 25 22 03 25 0 0
29-März-2025 25 7 29 03 25 29 03 25 0 0
05-April-2025 22 5 05 04 25 05 04 25 0 0
12-April-2025 28 9 12 04 25 12 04 25 0 0
19-April-2025 30 8 19 04 25 19 04 25 0 0
26-April-2025 12 3 26 04 25 26 04 25 0 0
03-Mai-2025 28 4 03 05 25 03 05 25 0 0
10-Mai-2025 24 4 10 05 25 10 05 25 0 0
17-Mai-2025 51 7 17 05 25 17 05 25 17-Mai-2025 1 0
24-Mai-2025 46 3 24 05 25 24 05 25 0 0
31-Mai-2025 18 3 31 05 25 31 05 25 0 0
07-Juni-2025 30 6 07 06 25 07 06 25 07-Juni-2025 61 169
14-Juni-2025 38 6 14 06 25 14 06 25 14-Juni-2025 229 165
21-Juni-2025 43 6 21 06 25 21 06 25 21-Juni-2025 91 179
28-Juni-2025 30 4 28 06 25 28 06 25 28-Juni-2025 1 0
05-Juli-2025 40 9 05 07 25 05 07 25 0 0
12-Juli-2025 26 20 12 07 25 12 07 25 0 0
19-Juli-2025 34 5 19 07 25 19 07 25 0 0
26-Juli-2025 33 8 26 07 25 26 07 25 0 0

02-August-2025 34 12 02 08 25 02 08 25 02-August-2025 2 1
09-August-2025 35 9 09 08 25 09 08 25 0 0
16-August-2025 27 2 16 08 25 16 08 25 16-August-2025 2 2
23-August-2025 21 4 30 08 25 23 08 25 23-August-2025 1 1
30-August-2025 38 6 06 09 25 30 08 25 30-August-2025 2 2

############### 34 7 1 06 09 25 0 0
16291 4363 441 676

07-Oktober-2023 226 2127 07 01 23
14-Oktober-2023 217 2243 14 10 23
21-Oktober-2023 278 3027 21 10 23
28-Oktober-2023 308 1939 28 10 23
############### 306 1311 04 11 23
############### 276 1121 11 11 23
############### 266 2728 18 11 23
############### 60 180 25 11 23
############### 272 2137 02 12 23
############### 261 1182 09 12 23
############### 255 897 16 12 23
############### 250 1341 23 12 23
############### 256 930 30 12 23

06-Januar-2024 242 995 06 01 24
13-Januar-2024 252 976 13 01 24
20-Januar-2024 226 1085 20 01 24
27-Januar-2024 227 754 27 01 24

03-Februar-2024 237 665 03 02 24
10-Februar-2024 173 669 10 02 24
17-Februar-2024 259 664 17 02 24
24-Februar-2024 223 383 24 02 24

02-März-2024 246 584 02 03 24
09-März-2024 229 538 09 03 24
16-März-2024 229 314 16 03 24
23-März-2024 226 357 23 03 24
30-März-2024 198 373 30 03 24
06-April-2024 188 511 06 04 24
13-April-2024 167 311 13 04 24
20-April-2024 229 326 20 04 24
27-April-2024 215 257 27 04 24
04-Mai-2024 236 257 04 05 24
11-Mai-2024 216 413 11 05 24
18-Mai-2024 228 384 18 05 24
25-Mai-2024 235 334 25 05 24
01-Juni-2024 223 366 01 06 24
08-Juni-2024 181 414 08 06 24
15-Juni-2024 179 233 15 06 24
22-Juni-2024 207 372 22 06 24
29-Juni-2024 197 284 29 06 24
06-Juli-2024 222 444 06 07 24
13-Juli-2024 172 486 13 07 24
20-Juli-2024 178 288 20 07 24
27-Juli-2024 224 265 27 07 24

03-August-2024 204 254 03 08 24
10-August-2024 236 464 10 08 24
17-August-2024 229 281 17 08 24
24-August-2024 236 311 24 08 24
31-August-2024 179 259 31 08 24

############### 169 245 07 09 24
############### 166 263 14 09 24
############### 173 217 21 09 24
############### 176 313 28 09 24
05-Oktober-2024 214 448 05 10 24
12-Oktober-2024 198 373 12 10 24
19-Oktober-2024 194 505 19 10 24
26-Oktober-2024 223 584 26 10 24
############### 200 329 02 11 24
############### 198 302 09 11 24
############### 197 431 16 11 24
############### 173 304 23 11 24
############### 179 356 30 11 24
############### 162 327 07 12 24
############### 176 360 14 12 24
############### 165 403 21 12 24
############### 165 321 28 12 24

04-Januar-2025 196 328 04 01 25
11-Januar-2025 169 384 11 01 25
18-Januar-2025 59 70 18 01 25
25-Januar-2025 13 16 25 01 25

01-Februar-2025 16 16 01 02 25
08-Februar-2025 21 32 08 02 25
15-Februar-2025 34 12 15 02 25
22-Februar-2025 27 4 22 02 25

01-März-2025 50 22 01 03 24
08-März-2025 59 52 08 03 25
15-März-2025 161 661 15 03 25
22-März-2025 195 307 22 03 25
29-März-2025 184 459 29 03 25
05-April-2025 163 282 05 04 25
12-April-2025 211 284 12 04 25
19-April-2025 201 320 19 04 25
26-April-2025 210 355 26 04 25
03-Mai-2025 194 320 03 05 25
10-Mai-2025 195 439 10 05 25
17-Mai-2025 244 619 17 05 25
24-Mai-2025 224 406 24 05 25
31-Mai-2025 231 374 31 05 25
07-Juni-2025 198 406 07 06 25
14-Juni-2025 173 509 14 06 25
21-Juni-2025 164 376 21 06 25
28-Juni-2025 201 564 28 06 25
05-Juli-2025 221 473 05 07 25
12-Juli-2025 210 542 12 07 25
19-Juli-2025 169 380 19 07 25
26-Juli-2025 150 456 26 07 25

02-August-2025 156 199 02 08 25
09-August-2025 151 227 09 08 25
16-August-2025 157 244 16 08 25
23-August-2025 179 286 23 08 25
30-August-2025 177 356 30 08 25

############### 158 284 06 09 25
19428 54179

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Attacks in Israel Attacks in Gaza Attacks in Libanon Attacks in Iran

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Deaths in Israel Deaths in Gaza Deaths in Lebanon Deaths in IranIn Israel In Gaza Im Libanon In Iran



DEUTSCHE RÜSTUNGSEXPORTE NACH ISRAEL SEIT DEM 7. OKTOBER 2023� 31

Israel und anderen Konfliktparteien deutlich. In Israel sind über den gesamten Zeitraum 137 Perso-
nen durch Explosionen und Angriffe aus der Distanz gestorben, in Iran waren es 676, im Libanon 
4.363 und in Gaza 54.179. Damit sind durch israelische Angriffe aus der Distanz rund 430-mal so 
viele Menschen getötet worden als durch alle anderen Konfliktakteure zusammen. Auch wenn man 
die offiziellen Zahlen der Getöteten über alle Gewaltformen hinweg zusammennimmt, bestätigt sich 
dieses ungleiche Bild. Zum Stand des 15. Oktober 2025 sind durch militärische Gewaltanwendung in 
Gaza laut OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) 67.938 Personen 
gestorben, in Israel 1.162 (OCHA 2025).29 

5.3 FOLGEN DER UNTERSTÜTZUNG ISRAELS FÜR DRITTE BEZIEHUNGEN UND 			 
	 HANDLUNGSFELDER DEUTSCHLANDS

Mit seiner Politik der weitreichenden Unterstützung Israels mit Waffen und durch andere Leistungen hat 
Deutschland sich international isoliert. Schon seit Längerem wird ein Einbruch der Reputation Deutsch-
lands und seiner „soft power“ in der Region außerhalb Israels konstatiert (Schneider/Voß 2024; Grimm/
Schneider 2025). Ein Survey stellte gar fest, dass 75% der im Dezember 2023 und im Januar 2024 in 
unterschiedlichen arabischen Staaten befragten Bevölkerung die deutsche Position als schlecht bis 
sehr schlecht beurteilten – und das, obwohl die deutsche Außenpolitik in diesen Ländern traditionell 
hohe Zustimmungswerte erzielt (Schneider/Grimm 2024; Arab Center for Research and Policy Studies 
2024). Träger:innen deutscher Zusammenarbeit in den Bereichen Entwicklung und Kultur und die poli-
tischen Stiftungen, die in den Ländern der Region tätig sind, berichten über die Schwierigkeiten für ihre 
Arbeit (Beres 2024). Manche Projektpartner:innen fallen entweder unter informell geltende Regelun-
gen, dass mutmaßlich der BDS-Bewegung30 nahestehende oder solche Organisationen, die nach der 
IHRA-Definition31 des israelbezogenen Antisemitismus bezichtigt werden können, von der Kooperation 
ausgeschlossen werden müssen. Andere wiederum „wollen mit Deutschland nichts mehr zu tun haben” 
(Junack/Schweikle 2024) und verzichten von sich aus auf deutsche Fördergelder.

Diese Entwicklungen beeinträchtigen die mittelfristige deutsche Kooperation mit Ländern und Ge-
sellschaften der Region – auch für Kernbereiche deutscher Interessen, darunter die Zusammenarbeit 
beim grünen Wasserstoff und Energie- und Klimafragen, im Hinblick auf Migration, aber auch De-
mokratie- und Menschenrechtsentwicklung sowie Stärkung des Völkerrechts. Gerade in Bezug auf 
die letzteren Punkte hat Deutschland nicht nur in der Region jede Glaubwürdigkeit verspielt (Grimm/
Schneider 2025). Vielmehr wird aus diversen Gesellschaften des Globalen Südens mit Verstörung 
auf das deutsche Verhalten gegenüber den israelischen Gewaltexzessen in Palästina geblickt. 

29	  	Es ist davon auszugehen, dass die offiziellen Zahlen der palästinensischen Behörden deutlich unter den realen Toten-
zahlen liegen. Siehe z.B. Khatib/McKee/Yusuf (2024).

30	  	BDS steht für „Boycott, Divestment, Sanctions”. Für die umstrittene Bundestagsresolution von 2019, die im Hinter-
grund von Kooperationsentscheidungen wirkt (DLF 2020).

31	  	Für eine Erläuterung der Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance sowie ihrer Kritik und 
der daraus resultierenden Jerusalem Declaration on Antisemitism, siehe Ullrich (2025).
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Seit Beginn der israelischen Militärhandlungen in Gaza 2023 werden dem Westen Doppelstandards 
im Hinblick auf Völker- und Menschenrechte vorgeworfen, gerade vor dem Hintergrund eines normativ 
aufgeladenen Diskurses in Bezug auf die Ukraine, deren Unterstützung gegen den russischen Aggres-
sor gleichzeitig als Verteidigung einer westlichen, an Demokratie, Menschen- und Völkerrecht orien-
tierten Zivilisation ausgewiesen wird (MacFarquhar 2023). Die schweren Verstöße gegen eben diese 
Normen und Werte in Palästina, die von Staaten wie Deutschland nicht nur verschleiert, gedeckt und 
gerechtfertigt werden, sondern bei denen aktiv Hilfe geleistet wird, führen global zu Solidarisierungen 
für Palästina und gegen dritte Unterstützerstaaten (Islam 2024). Mehrere Staaten schlossen sich der 
Klage Südafrikas gegen Israel vor dem IGH an, darunter diverse aus dem Globalen Süden. Aber auch die 
Türkei, Belgien und Irland haben ihre Absicht bekundet, eine Interventionserklärung vor dem Gerichts-
hof einzubringen (UNRIC 2024). Vielfach werden die südafrikanische Genozidklage und der von Nica-
ragua gegen Deutschland vor den IGH gebrachte Fall als dezidierte Projekte des Globalen Südens re-
klamiert und nicht zuletzt eigene Gewalt-, ja Genoziderfahrungen durch frühere Kolonialmächte zitiert, 
so etwa im Falle Namibias und des deutschen Völkermords an den Herero und Nama (Baroud 2024).

Auch diese neue Skepsis gegenüber Deutschland bei potenziellen Partnerstaaten im Globalen 
Süden betrifft deutsche und europäische Kerninteressen. Seit Monaten versucht Deutschland mit an-
deren EU-Staaten, die Unterstützung für die Ukraine gegen Russland auf breitere, möglichst globale 
Basis zu stellen. Dies gilt als ein strategisches Kerninteresse für die europäische Sicherheit (Friedrich 
2025). Die deutsche Behandlung des Genozids an den Palästinenser:innen lässt erwarten, dass diese 
Bemühungen weiter erfolglos sein werden. Gerade angesichts des Wegbrechens des nordatlanti-
schen Bündnisses, wie es seit den von der zweiten Trump-Administration vollzogenen Autokratisie-
rungs- bis Faschisierungsprozessen nicht mehr von der Hand zu weisen ist, wäre das Gewinnen neu-
er Partner:innen in der Herstellung von Sicherheit, aber auch der Aufrechterhaltung von Grundsätzen 
des Völkerrechts zentral. Darüber hinaus zeigt sich, dass Deutschland für einige Staaten auch in der 
zivilen Krisenprävention kein kredibler Partner mehr ist.32 

Die Bundesregierung machte sich in den vergangenen Monaten als einziger westlicher Staat mit 
der US-Regierung in der Unterstützung Israels gemein. Dies zeigt sich insbesondere an der Unter-
stützung durch Waffenlieferungen. Ende Mai 2025 startete Spanien eine Kampagne, um seine euro-
päischen Partnerländer zu einem Embargo für Waffenexporte nach Israel zu bewegen (Agius 2025). 
Aber schon lange zuvor hatte es in mehreren westlichen Staaten Beschlüsse oder Urteile gegeben, 
die eine Ausfuhr von Rüstungsgütern an Israel stoppten. In den Niederlanden befand ein Gericht, 
dass die Lieferung von Teilen für den Kampfjet F35 illegal sei (Castellanos-Jankiewicz 2024). Im 
Spätsommer 2024 suspendierte die britische Regierung 30 erteilte Exportlizenzen (UK Government 
2024). Aus Kreisen der italienischen Regierung wurde mehrfach beteuert, sie habe nach dem 7. Ok-
tober 2023 alle Rüstungsverkäufe nach Israel eingestellt (The New Arab 2024b). Spanien liefert laut 
Angaben der Regierung aus dem Februar 2024 keine Waffen mehr an Israel (The New Arab 2024c). 
Frankreich stoppte ebenfalls seine Ausfuhren, Wallonien die Lizenzierung von Rüstungsexporten in 
Belgien, wo diese Frage auf der Ebene der Regionen angesiedelt ist (Jones 2024). Selbst im US-
amerikanischen Senat stimmten 19 Senator:innen im November 2024 gegen Waffenexporte (Taheri 

32	  	Siehe dazu einzelne Beiträge in BMZ (2024). 
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2024), auch wenn unter der Trump-Administration nicht damit zu rechnen, dass dies zu tatsächlichen 
Ausfuhrbeschränkungen führt.

Israels Angriffe auf Iran führten kurzfristig zu einem Wiederaufleben der Selbstverteidigungsrhe-
torik auch in anderen europäischen Staaten, da viele Partnerregierungen Deutschlands selbst eine 
regionale und globale Sicherheitsgefahr von der iranischen Regierung ausgehen sehen. Allerdings 
zogen auch diese kurzfristigen Solidaritätsbekundungen keine Revision der härteren Gangart gegen-
über Netanjahus Regierung im Hinblick auf die Verbrechen in Gaza nach sich, wie eine gemeinsame 
Erklärung von 28 Staaten aus dem Juli 2025 zeigte (Gritten 2025). Deutschland stand mit seinen 
fortgesetzten Waffenexporten somit seit mehr als einem Jahr zunehmend isoliert da. Mit der Re-
gierungsentscheidung zur Einschränkung der Waffenexporte im August 2025 wurde dies allenfalls 
relativiert. 

6. Empfehlungen

Wie in anderen (global-)gesellschaftlichen Krisen ist es in Bezug auf den Israel-Palästina-Konflikt 
zentral, dass die öffentliche Debatte und der demokratische Entscheidungsprozess wissenschaftli-
che Erkenntnisse aufgreifen – seien es empirische Daten und rechtliche Einordnungen im konkreten 
Fall oder Forschungsstände zu Gewalt- und Eskalationsdynamiken, die auf der Analyse ähnlich ge-
lagerter Fälle beruhen. Mit diesem Report bezwecken wir eine solche Anreicherung des deutschen 
Diskurses in Bezug auf die Unterstützung Israels durch Waffen und damit in einem Feld, das von 
besonders großer Emotionalität und Intransparenz geprägt ist. Auf der Grundlage unserer Analyse 
lassen sich Empfehlungen für die deutsche Politik gegenüber Israel formulieren, die Geltung für die 
folgende aktuelle Lage beanspruchen.

Während wir diesen Report verfassen, ist in Gaza das Gewaltlevel vorerst gesunken. Auf Druck der 
USA hin konnte die erste Phase des sog. Friedensplans von Donald Trump weitgehend umgesetzt wer-
den. Dieser Plan ist als Reaktion auf den israelischen Angriff auf Katar zu sehen, wo sich die größte ame-
rikanische Militärbasis in der Region befindet und der damit unmittelbar amerikanischen Interessen in 
der Region widersprach. In einem ersten Schritt zogen sich israelische Truppen hinter eine vorläufige 
Linie in Gaza zurück. Phase 1 umfasste darüber hinaus die Freilassung von 20 lebenden israelischen 
Gefangenen in der Hand von Hamas sowie rund 2.000 palästinensischer Gefangener in israelischen 
Gefängnissen, von denen etwa 1.700 in Administrativhaft ohne Anklage und Urteil festgehalten wurden. 
Als deutlich schwieriger erweist sich die vereinbarte Übergabe der sterblichen Überreste von 28 getö-
teten Israelis in Gaza – primär wohl aus praktischen Gründen, weil die Lokalisierung und Bergung der 
Leichen unter den Trümmern in Gaza langwierig sind. Allerdings gibt es auch Berichte, dass Hamas die 
Überstellung der Getöteten bewusst verzögert (Kubovich/Lis 2025) – es ist durchaus denkbar, dass sie 
diese als Pfand für weitere Verhandlungen nutzen wollen. Hamas nutzte das Wiedererlangen von Kon-
trolle zudem für die Hinrichtung von mehreren Dutzend angeblichen Kollaborateuren und Angehörigen 
rivalisierender Gruppen in Gaza (Abuheweila/Boxerman/Varghese 2025). 
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Erste Meldungen signifikanter Brüche der ebenfalls vereinbarten Waffenruhe liegen vor. 80 
Palästinenser:innen sind seit deren Beginn durch das israelische Militär getötet worden, darunter al-
lein 45 durch israelische Luftschläge am 19. Oktober 2025, die nach Angaben des Militärs in Reaktion 
auf das Feuern von Panzerabwehrraketen durch militante palästinensische Gruppen in Rafah erfolg-
ten. Hamas bestritt eine Verbindung zu diesem Angriff und erklärte, dass sie zu ihren Verpflichtungen 
im Rahmen der Vereinbarungen stehe (Haaretz 2025). Angesichts dieser Entwicklungen sowie der 
Ankündigung von Donald Trump, Hamas „auszumerzen, wenn sie sich nicht benimmt“, ist eine Fort-
setzung der exzessiven Gewalt in Gaza derzeit nicht auszuschließen (Haaretz 2025).

Angesichts der Zuspitzung der Lage in Gaza durch das israelische Aushungern der Bevölkerung 
und die Blockade von Hilfsleistungen über die letzten Monate ist grundsätzlich dazu zu raten, ein 
vollständiges Waffenembargo zu verhängen. Das Embargo sollte allgemein (d. h. nicht nur auf den 
Gaza-Kontext beschränkt) und prinzipiell (d. h. nicht auf bestimmte Waffentypen begrenzt) sein, und 
bestehende Genehmigungen sollten widerrufen werden. Nur durch einen solchen umfassenden Lie-
ferstopp kann sichergestellt werden, dass deutsche Waffensysteme und Komponenten nicht für völ-
kerrechtswidrig eingesetzt werden. Dies gilt zunächst für Gaza im engeren Sinne, wo Deutschland 
seinen Verpflichtungen unter der Genozidkonvention und dem HVR nachkommen muss. Darüber hi-
naus hat Israel völkerrechtswidrig Syrien, Iran und zuletzt Katar angegriffen. Im Libanon, in Iran und 
Syrien sowie im Jemen sind ebenfalls Verstöße gegen das HVR zu verzeichnen. Es ist deshalb damit 
zu rechnen, dass Israel in der nahen Zukunft auch in der weiteren Region weiter Völkerrechtsbrüche 
begeht. Und es ist praktisch unmöglich, die Verwendung von Rüstungsgütern aus deutscher Liefe-
rung bei diesen Operationen auszuschließen (Baumgart-Ochse et al. 2025; GKKE 2024). Die Gefahr 
einer Fortsetzung des Völkermordes und weiterer Verstöße gegen das Völkerrecht ist nicht gebannt 
und insofern ist nach juristischer Betrachtung von Waffenlieferungen aller Art abzusehen.

In Rechnung zu stellen ist derzeit jedoch in politischer Hinsicht, dass die Mittel der Bundesregie-
rung so gewählt sein sollten, dass sie den Weg der Deeskalation befördern. Gerade in einer Phase, 
wo der Einstieg in einen noch so prekären Waffenstillstand und in komplexe Verhandlungen gelungen 
ist, muss der Druck auf die israelische Regierung aufrechterhalten werden, damit sie diesen Pfad nicht 
zugunsten einer erneuten Gewalteskalation verlässt. Deshalb kann die Androhung eines vollständi-
gen Embargos seitens der Bundesregierung dazu genutzt werden, Anreize für ein Weiterverfolgen der 
diplomatischen Verhandlungen zu setzen. Die symbolische Wirkung eines vollständigen Embargos 
ist dabei gegenüber Israel von großer Bedeutung. Es würde damit einen der letzten verbleibenden 
Unterstützer der militärischen Maßnahmen seiner Regierung verlieren. Zentral ist für die Nutzung 
dieses Druckmittels jedoch, dass ein Embargo glaubhaft angekündigt und im Falle einer Fortset-
zung der Massengewalt gegen Palästinenser:innen vollständig und prinzipiell umgesetzt wird. Für 
einen solchen Fall müssten zudem weitere Maßnahmen geprüft und ergriffen werden, die regelmäßig 
gegenüber völkerrechtsbrüchigen Staaten Anwendung finden. Dazu gehören neben diplomatischen 
Bemühungen Sanktionen (für einen Überblick, siehe Abb et al. 2022) und die Aussetzung von Koope-
rationsvereinbarungen, insbesondere des EU-Assoziierungsabkommens. 

Diese Schritte wären auch als Zeichen der Einsicht und Kursänderung gegenüber dritten Staaten 
und deren Bevölkerungen wichtig, um Deutschland in deren Augen als Staat, der das Völkerrecht re-
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spektiert, zu rehabilitieren. Eine konsequente Unterstützung des IStGH bei der Durchsetzung seines 
Haftbefehls gegen (ehemalige) Mitglieder der israelischen Regierung ist in dieser Hinsicht so zentral 
wie selbstverständlich. Israel erhält jenseits der jüngsten regionalen Gewalteskalation völkerrechts-
widrige Zustände aufrecht, darunter die illegale Besatzung des palästinensischen Gebiets einschließ-
lich Gazas und die Verstöße gegen die International Convention on the Elimination of All Forms of Ra-
cial Discrimination (ICERD). Solange diese nicht beendet sind, sollte die Bundesregierung mindestens 
ein teilweises Waffenembargo umsetzen: Nur der Export von solchen Rüstungsgütern sollte nach 
Israel erlaubt sein, die ausschließlich für Verteidigungszwecke genutzt werden können. 

Die bisherige nahezu bedingungslose Unterstützung Israels diente, wie wir zeigen konnten, kei-
nem der von der Bundesregierung verfolgten Ziele – einer Befreiung der in Gaza festgehaltenen Zivil-
personen aus Israel und anderen Staaten sowie Angehörigen des israelischen Militärs ebenso wenig 
wie einer Zerstörung von Hamas und einer dauerhaften Erhöhung der Sicherheit Israels. Stattdessen 
schwächte diese Linie nachhaltig die normative Kraft des Völkerrechts und das deutsche Ansehen 
in der Region und weiten Teilen der Welt, wird die Bundesrepublik doch zu Recht als mitverantwort-
lich für die unvorstellbaren Gewaltausmaße angesehen, denen sich das palästinensische Volk durch 
Israel ausgesetzt sieht. Während das Konzept der Staatsräson derzeit vor allem in Bezug auf Israel 
diskutiert wird, so heißt es in den Leitlinien der Bundesregierung zur zivilen Krisenprävention (Bundes-
regierung 2017, unsere Hervorhebung): „Die Vermeidung von Krieg und Gewalt in den internationalen 
Beziehungen, das Verhindern von Völkermord und schweren Menschenrechtsverletzungen und das 
Eintreten für bedrohte Minderheiten sowie für die Opfer von Unterdrückung und Verfolgung gehören 
zur deutschen Staatsraison“. Vor diesem Hintergrund gilt umso mehr: Statt der zögerlichen und zag-
haften Anpassungen der deutschen Außenpolitik gegenüber Israel ist eine entschlossene Kursumkehr 
überfällig. 
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